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Gesamtfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes Vorpommern -

Stellungnahme im Rahmen des ersten Beteiligungsverfahrens 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die vorstehenden Gemeinden sowie das Amt Darß/Fischland haben uns mit der Prüfung des 

ersten Entwurfs der Gesamtfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vor

pommern (RREP VP) beauftragt. Zu dem vorliegenden Entwurf nehmen wir nachfolgend im 

Namen der Gemeinden und des Amtes Stellung. 

Unsere Stellungnahme befasst sich im Schwerpunkt mit der geplanten Ausweisung von Wind

vorranggebieten zur Erreichung des Teilflächenziels für die Planungsregion Vorpommern nach 

§ 3 Abs. 1 WindBG sowie§ 9a LPlG MV, die in den Gemeinden erhebliche Besorgnis auslöst

und im Ergebnis entschieden abgelehnt wird (I.). Ferner wenden sich unsere Mandanten gegen 

die geplante Neufassung des Ziels 4.2 (2), sofern dadurch eine Beschränkung der Siedlungs-
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entwicklung gegenüber der derzeitigen Regelungslage herbeigeführt werden soll (II.), die vor

gesehenen Regelungen in Ziffer 4.6 zur Zulässigkeit von touristischen Projekten (III.) sowie 

die im ersten Entwurf der Gesamtfortschreibung fehlende (zeichnerische) Berücksichtigung der 

Boddenhäfen und die unspezifische Festlegung erheblicher Teile der Halbinsel als Infrastruk

turkorridor (IV.). 

Dazu im Einzelnen: 

I. Vorranggebiete für die Windenergie

Durch§ 9a LPlG MV ist den regionalen Planungsverbänden in Mecklenburg-Vorpommern die 

Aufgabe übertragen worden, die zur Erreichung der Flächenbeitragswerte des WindBG erfor

derlichen Flächen auszuweisen. In jeder Planungsregion sind bis zum 31. Dezem

ber 2027 1,4 % der Regionsfläche und spätestens bis zum 31. Dezember 2032 jeweils 2, 1 % 

der Regionsfläche als Vorranggebiete auszuweisen. 

Der Regionale Planungsverband Vorpommern scheint sich dazu entschlossen zu haben, im 

Rahmen der Gesamtfortschreibung des RREP VP bis 2027 unmittelbar das zweite Teilflächen

ziel zu erreichen. Dazu sieht der Entwurf die Ausweisung von 155 Windvorranggebieten vor, 

die zusammen eine Größe von rund 15.690 ha aufweisen, was etwa 2,2 % des Planungsraums 

entspricht. 

Innerhalb des Amtes Darß/Fischland sind vier Vorranggebiete für die Windenergie vorgesehen. 

Es handelt sich um die folgenden Flächen: 

035/2024 Gemeinde Dierhagen 32,7 ha 

036/2024 Gemeinde Dierhagen 94,5 ha 

037/2024 Gemeinde Born a.D. 34,4 ha 

038/2027 Gemeinden Wieck a.D. und 183,6 ha 
Prerow 
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Direkt angrenzend auf dem Gebiet der Gemeinde Zingst soll ein weiteres großflächiges Vor

ranggebiet ausgewiesen werden, ebenso - auf der südlichen Boddenseite - in der Stadt Ribnitz

Damgarten: 

039/2024 Gemeinde Zingst 151,1 ha 

043/2024 Stadt Ribnitz-Damgarten 46,7 ha 

Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ist ein Zentrum des naturverbundenen Tourismus in 

Deutschland. Große Teile der Halbinsel sowie der angrenzenden Gewässer unterstehen dem 

nationalen sowie dem europäischen Gebietsschutz und sind Brut- und Raststätten geschützter 

Arten. Für den Vogelzug ist die Darß-Zingster Boddenkette als Rast- und Überwinterungsge

biet von unverzichtbarer Bedeutung. Im derzeit geltenden RREP VP 2010 ist die gesamte Halb

insel daher folgerichtig entweder als Schwerpunktraum Tourismus oder als Vorranggebiet für 

Natur- und Landschaft festgelegt. Dem Landschaftsbild kommt im gesamten Amt Darß/Fisch

land nach dem Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Vorpommern durchgehend eine hohe 

bis sehr hohe Bedeutung zu. Dementsprechend weisen die landschaftlichen Freiräume eine 

hohe bis sehr hohe Schutzwürdigkeit auf. 

Diese Besonderheiten des Gebietes scheinen bislang im Planentwurf noch unzureichend Be

achtung gefunden zu haben. Ob der Plangeber sie im Rahmen des bisherigen Planungsprozesses 

überhaupt in den Blick genommen hat, bleibt offen, da anhand der im Beteiligungsverfahren 

zugänglich gemachten Unterlagen der Vorgang der Flächenauswahl kaum nachzuvollziehen ist. 

Wesentliche Gesichtspunkte, die gegen eine Ausweisung der Flächen sprechen, finden in den 

Unterlagen keine Erwähnung. Ein Abwägungsprozess mit konfligierenden Raumnutzungsan

sprüchen ist - zumindest bislang - nicht ersichtlich: 
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1. Fehlende Nachvollziehbarkeit des Prozesses der Flächenauswahl

Eine Stellungnahme zu den geplanten Flächenausweisungen ist somit derzeit nur eingeschränkt 

möglich, da der Prozess der Flächenauswahl anhand der im Beteiligungsverfahren zugänglich 

gemachten wenigen Unterlagen kaum nachvollzogen werden kann: 

a) Ausweislich der Begründung zu Kapitel 5.3 des Entwurfs ist durch den Planungsverband

Vorpommern in einem ersten Schritt der verbindliche Kriterienkatalog des Planungser

lasses Wind an Land angewendet worden.

Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Kriterienfiir Wind
energiegebiete an Land vom 7. Februar 2023 - VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr.230-5. 

Welche Flächenkulisse sich bei Anwendung dieser - abschließenden - Ausschlusskrite

rien des Erlasses für die Planungsregion ergeben hat, lässt sich den Unterlagen jedoch 

leider nicht entnehmen. Nach Ziff. I. 4 des Planungserlasses soll bei Anwendung der Aus

schlusskriterien eine Potenzialflächenkulisse von 5 % der Landesfläche verbleiben, zu 

den einzelnen Planungsregionen trifft der Erlass jedoch keine Aussagen. Insofern bleibt 

offen, welche Potenzialflächen sich bei Anwendung der Kriterien des Erlasses für den 

Planungsraum des RREP VP eröffnen und welche planerischen Spielräume damit für den 

Planungsverband bei der Ausweisung ausreichender Flächen für die Windenergie ver

bleiben. 

b) Ferner ist durch die Gemeinden anhand der vorgelegten Unterlagen nicht zu überprüfen,

ob die Kriterien des Erlasses zutreffend zur Anwendung gekommen sind.

Durch die Gemeinde Ostseebad Dierhagen ist das Planungsbüro grünblau Landschaftsar

chitektur beauftragt worden, die Einhaltung der Kriterien hinsichtlich der in ihrem Ge

meindegebiet geplanten Vorranggebiete 035/2024 und 036/2024 zu überprüfen. 
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grünblau Landschaftsarchitektur Kirsten Fuß, Gemeinde Dierhagen - Prüfung 
der Ausschlusskriterien für zwei Vorranggebiete Windenergieanlagen, Juli 2024, 

beigefügt als Anlage 1. 

Die Untersuchung des Planungsbüros ergab, dass der Abstand von 1.000 m zu Siedlungs

bereichen nach § 30 und § 34 BauGB sowie von 800 m zu Einzelwohnnutzungen und 

Splittersiedlungen bei beiden Gebieten in der Gemeinde Dierhagen unterschritten wird. 

Gravierendere Abweichungen zeigen sich in der Gemeinde Wieck a. Darß. Der rechts

verbindliche Bebauungsplan Nr. 12 der Gemeinde, der u.a. Mischgebietsflächen festsetzt, 

scheint in der Planung keine Berücksichtigung gefunden zu haben. Ausgehend von den 

Baugrenzen des Mischgebietes beträgt der Abstand zu dem Vorranggebiet 038/2024 le

diglich ca. 700 m und nicht - wie in den Ausschlusskriterien vorgesehen - 1.000 m. 

Des Weiteren zeigt die Untersuchung des Planungsbüros grünblau auf, dass bekannte 

Seeadlerbrutplätze im Dierhäger Moor (dazu auch nachstehend unter I.3.) keine Berück

sichtigung gefunden haben können, da bei Freihaltung der Nahbereiche um die Horst

standorte das Gebiet 035/2024 deutlich kleiner hätte ausfallen müssen. 

Diese Beispiele belegen, dass eine sachgerechte Befassung mit der Planung voraussetzt, 

dass die Planungsschritte den Gemeinden offengelegt werden. 

c) In einem zweiten Schritt ist durch den Planungsverband sodann die Fachaufsichtliche

Verfügung des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Meck

lenburg-Vorpommern zur Umsetzung des Windenergie-an-Land-Gesetzes vom

12.04.2023 angewandt worden, die Abwägungskriterien benennt, die in der Planung Be

rücksichtigung finden müssen. Die fünf Kriterien führen - anders als die Ausschlusskri

terien des Erlasses - allerdings nicht zwangsläufig zu einem (umfassenden) Flächenaus

schluss, sondern eröffnen für den Plangeber Abwägungsspielräume.
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Auch zu diesem Planungsschritt finden sich in den Dokumenten keine Erläuterungen, die 

Begründung beschränkt sich weitgehend auf die wörtliche Wiedergabe der Fachaufsicht

liehen Verfügung. Damit wird weder deutlich, welche Flächen von den Kriterien erfasst 

werden, noch ist ein Prüfungs- und Abwägungsprozess dokumentiert. Lediglich im Hin

blick auf das Kriterium der Mindestflächengröße der Vorranggebiete findet sich die Aus

sage, dass diese - abweichend von der Verfügung - auf 20 ha statt auf 3 5 ha festgelegt 

wird (vgl. S. 67 des RREP VP-E). Schließlich bleibt auch für diesen Planungsschritt of

fen, zu welcher Flächenkulisse er geführt hat. 

Besonders augenfällig ist die fehlende Transparenz der Unterlagen bei dem Umgang mit 

dem Kriterium „Tourismusschwerpunkträume". Die Fachaufsichtliche Verfügung legt 

dar, dass der Tourismus von hoher Bedeutung für die Wirtschaftsleistung und die Be

schäftigung in Mecklenburg-Vorpommern ist und nach den Vorgaben des LEP in den 

Tourismusschwerpunkträumen die Belange des Tourismus nicht durch andere Nutzungen 

beeinträchtigt werden sollen. Insofern sind Tourismusschwerpunkträume im Ausgangs

punkt ein Restriktionskriterium für die Ausweisung von Windvorranggebieten. Sollen 

Tourismusschwerpunkträume für die Ausweisung von Vorranggebieten in Anspruch ge

nommen werden, hat eine Abwägung stattzufinden, in die neben § 2 EEG einzustellen ist, 

welche Funktion der Bereich für den Tourismus hat. 

Für die vier geplanten Vorranggebiete Windenergie im Amt Darß/Fischland, die sämtlich 

innerhalb bislang ausgewiesener Tourismusschwerpunkträume des RREP VP 2010 lie

gen, ist ein solcher Prüfungs- und Abwägungsprozess bislang nicht festzustellen. Für die 

betroffenen Gemeinden und ihre Einwohner, für die der Tourismus Existenzgrundlage 

ist, ist dies unverständlich. 

d) Dies gilt umso mehr, als im Weiteren durch den Planungsträger vier zusätzliche Abwä

gungskriterien berücksichtigt worden sind, die über die Vorgaben der Fachaufsichtlichen
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Verfügung hinausgehen; V orbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege, V orbe

haltsgebiete Rohstoffsicherung und Naturparks wurden aus der Flächenkulisse ausge

schlossen. Ferner findet sich das Kriterium der „möglichst gleichmäßigen Verteilung der 

Windenergiegebiete auf beide Landkreise der Planungsregion" (S. 68 RREP VP-E). 

Nähere Betrachtungen oder (kartographische) Darstellungen fehlen auch zu allen diesen 

vier Kriterien, so dass offen bleibt, zu welcher Flächemeduktion diese Kriterien geführt 

haben, ob alle Gebiete, die diesen Kriterien unterfallen, ausgeschlossen wurden und wie 

sie sich auf die Gebietskulisse auswirken. 

Dies ist jedoch zum einen deshalb relevant, weil der Planentwurf davon absieht, auf der 

Halbinsel Fischland-Darß-Zingst die Tourismusschwerpunktbereiche aus der Flächen

kulisse vollständig auszuschließen, s. vorstehend. Insofern bedarf es einer planerischen 

Auseinandersetzung mit der Frage, ob Windenergieanlagen in Tourismusschwerpunktbe

reichen errichtet werden sollen oder ob von der Anwendung weiterer Restriktionskriterien 

abgesehen wird, um u.a. diese Bereiche freihalten zu können. 

Zum anderen sind dem Plankonzept keine Erwägungen dazu zu finden, dass der Plange

ber ermittelt hat, von welcher Wertigkeit die Flächen sind, die infolge der Restriktions

kriterien ausgeschlossen wurden. Gleichzeitig werden im Rahmen der Fortschreibung je

doch auch solche Flächenausweisungen Änderungen unterworfen, die wiederum Einfluss 

auf die Flächenkulisse haben. So befinden sich etwa beide geplanten Vorranggebiete in 

der Gemeinde Dierhagen innerhalb - aktuell -ausgewiesener Vorbehaltsgebiete Natur

schutz und Landschaftspflege und wären daher nach den Kriterien des Planungsverbandes 

eigentlich auszuschließen gewesen. Gleiches gilt für Teilbereiche der weiteren geplanten 

Vorranggebiete innerhalb des Amtes Darß/Fischland. In dem nun vorgelegten Entwurf 

werden nun jedoch nicht nur in diesen Bereichen Vorranggebiete für die Windenergie 

vorgesehen, sondern auch die Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege in 
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diesen Bereichen zurückgenommen. Auch hierzu findet sich in dem Entwurf des RREP 

VP jedoch keine Erläuterung. 

e) Durch das Amt Darß/Fischland ist daher der Planungsverband während des laufenden

Beteiligungsverfahrens gebeten worden, nähere Informationen zum Planungsprozess und

den einzelnen Schritten der Flächenauswahl zur Verfügung zu stellen, etwa durch Kar

tenmaterial, aus dem sich ersehen lässt, welche Auswirkungen die Anwendung der ein

zelnen Kriterien hat. Eine Herausgabe von Informationen wurde jedoch pauschal unter

Hinweis auf fehlende Rechte an den zugrundeliegenden Daten verweigert. Dies erscheint

kaum plausibel, da die Eingangsdaten selbst zu weiten Teilen öffentlich verfügbar sind.

Der sich anschließende Prüfung- und Auswahlprozess des Plangebers, also etwa der Um

gang mit dem Kriterium der „gleichmäßigen Verteilung" der Vorranggebiete innerhalb

des Planungsraums oder die Entscheidung, in welchen Bereichen Tourismusschwer

punkträume für die Windenergie genutzt werden sollen, sind originäre Entscheidungen

des Plangebers und müssen im Rahmen der Beteiligung offen gelegt und nachvollziehbar

erläutert werden, damit ein Beteiligungsverfahren seiner Funktion gerecht werden kann.

f) Schließlich dürfte aber auch eine ordnungsgemäße Abwägungsentscheidung der Ver

bandsversammlung auf dieser Grundlage nicht zu treffen sein.

Die Ausweisung der Windenergiegebiete muss den für die Planungsebene geltenden Vor

gaben - mithin dem ROG - folgen, so dass das Abwägungsgebot nach § 7 Abs. 2 ROG

zu beachten ist. Die Flächenauswahl ist daher sachgerecht zu begründen, muss grundsätz

lich den Anforderungen an die planerische Abwägung genügen und hat insbesondere die

kommunalen Belange als auch die Belange privater Dritter hinreichend zu berücksichti

gen.
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Diesen Anforderungen entsprechen die offen gelegten Unterlagen zum ersten Entwurf der Ge

samtfortschreibung nicht. Für die betroffenen Kommunen ist eine sachgerechte Auseinander

setzung mit einem Plankonzept, das lediglich abstrakt dargestellt wird, nicht möglich. Erfor

derlich ist, dass der Plangeber in den Bereichen, in denen ihm Abwägungsspielräume und -

erfordernisse zukommen, diese erkennt, die für und gegen eine Flächenausweisung sprechen

den Belange ermittelt und eine nachvollziehbare Abwägungsentscheidung trifft. 

2. Eignung der geplanten Vorranggebiete für die Windenergienutzung

Ferner ist bislang nicht ersichtlich, dass der Plangeber hinreichend ermittelt hätte, ob die ge

planten Windvorranggebiete für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen tat

sächlich geeignet sind. Gerade angesichts des sensiblen Naturraums auf der Halbinsel Fisch

land-Darß-Zingst ist eine solche Prüfung bereits im Planaufstellungsverfahren unerlässlich: 

a) Anforderungen an die Qualität der nach§ 3 WindBG auszuweisenden Windenergieberei

che sind dem WindBG selbst nicht zu entnehmen; welche Voraussetzungen erfüllt sein

müssen, damit die Flächen zum Ausbau der Windenergie geeignet sind, wird durch das

WindBG nicht thematisiert. Anrechenbar auf den Flächenbeitragswert sind allerdings

nach § 4 Abs. 2 WindBG nur solche Flächen, die in einem wirksamen Plan ausgewiesen

sind. Daraus folgt, dass der Planungsprozess der Festlegung den Vorgaben des ROG ent

sprechen muss und die auszuweisenden Windenergiegebiete als Vorranggebiete geeignet

sein müssen.

Vorranggebiete stellen Ziele der Raumordnung i. S. v. § 3 Nr. 2 ROG dar, es handelt sich 

somit um verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 

bestimmbaren, abschließend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen. 

Die Anforderungen an diesen Abwägungsvorgang orientieren sich an der für die ge

meindliche Bauleitplanung entwickelten Abwägungsdogmatik. Erforderlich sind daher 

die Ermittlung, Einstellung und Gewichtung der abwägungsrelevanten Belange und der 
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Ausgleich der konfligierenden und konkurrierenden Belange bei der planerischen Ent

scheidung. 

Vgl. Spannowsky/Runkel/Goppel/Runkel, 2. Aufl. 2018, ROG § 7 Rn. 30; PdK 
Bu F-2, ROG § 7 Rn. 54, beck-online. 

Im Zusammenhang mit Windkraftkonzentrationsflächenplanungen nach§ 35 Abs. 3 S. 3 

Bau GB - auf der Ebene der Bauleitplanung ebenso wie auf der Ebene der Raumordnung 

- war in der Rechtsprechung anerkannt, dass es zum Ordnungskonzept einer solchen

Planung gehört, dass sich die Windenergie in den Vorrang- und Eignungsgebieten gegen

über konkurrierenden Nutzungen durchsetzen können muss. 

Vgl. BVerwG, Beschluss vom 21. Dezember 2017 -4 BN 3/17 -, juris Rn. 7; 
Nds. OVG, Urteil vom 12. April 2021-12KN11/19-juris Rn. 64. 

Bei einer Konzentrationsplanung war daher nicht nur der Ausschluss von Flächen für die 

Windenergie im Einzelnen zu begründen, sondern zugleich hinsichtlich der für die Wind

energie ausgewiesenen Flächen sicherzustellen, dass sie für diese Nutzung tatsächlich 

und rechtlich geeignet sind. 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 2002 - 4 C 15/01 -, juris Rn. 29; 
Nds. OVG, Urteil vom 8. Februar 2022-12 KN 51/20-, juris Rn. 91. 

Bei einer Windkraftkonzentrationsplanung nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB war danach 

durch den Plangeber aufzuklären und sicherzustellen, dass der Errichtung und dem Be

trieb von Windenergieanlagen innerhalb der ausgewiesenen Flächen keine großräumigen 

Genehmigungshindernisse entgegenstehen. 

Diese Rechtsprechung zu den Anforderungen an die Positivausweisung einer Konzentra

tionsplanung ist grundsätzlich auch bei der Ausweisung von Windenergiegebieten zu be

achten. Zwar kommt der Festlegung der Vorranggebiete keine außergebietliche Aus-
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schlusswirkung zu, jedoch ist an ihre Ausweisung bei Erreichen des Flächenbeitragswer

tes die gesetzliche Rechtsfolge geknüpft, dass Windenergieanlagen außerhalb ausgewie

sener Windenergiegebiete ihre Privilegierung verlieren, § 249 Abs. 2 BauGB. Insofern 

dürfte es nicht auszuschließen sein, dass die Rechtsprechung ähnliche Maßstäbe an den 

Prozess der Flächenauswahl anlegen wird wie bei den Konzentrationsplanungen nach 

§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB, da auch durch eine solche Regionalplanung und die mit ihr

erzielte Entprivilegierung der Windenergie in erheblichen Teilen des Außenbereichs die 

aus Art. 14 Abs. 1 GG folgende Baufreiheit beschränkt wird. 

Aber auch ungeachtet dessen muss das jeweilige Vorranggebiet für sich genommen ge

eignet sein. Gern. § 27 Abs. 4 ROG sind für Windenergiegebiete im Sinne des WindBG 

die Sonderregelungen des § 249 BauGB vorrangig anzuwenden. Nach § 249 Abs. 6 S. 1 

BauGB erfolgt die Ausweisung von Windenergiegebieten nach den für die jeweiligen 

Planungsebenen geltenden Vorschriften für die Gebietsausweisung, so dass für die Än

derung eines Raumordnungsplanes das Abwägungsprinzip hinsichtlich der auf dieser 

Planstufe erkennbaren Belange nach § 7 Abs. 2 ROG gilt, was insoweit auch die Prüfung 

der Vollziehbarkeit der Planung voraussetzt. 

Daraus folgt, dass bereits bei der Ausweisung von Windenergiegebieten - soweit auf die

ser Planungsebene erkennbar und von Bedeutung - durch den Plangeber aufzuklären ist, 

ob innerhalb dieser Gebiete der späteren Genehmigung von Windenergieanlagen auf grö

ßeren Teilflächen rechtliche oder tatsächliche Hindernisse entgegenstehen. Insofern sind 

auf der Ebene der Regionalplanung ersichtliche Genehmigungshindernisse, die die Nutz

barkeit eines Gebietes für die Windenergie auf größeren Teilflächen in Frage stellen, in 

der Abwägung zu berücksichtigen. 

b) Vorliegend befinden sich alle geplanten Vorranggebiete auf der Halbinsel Fischland

Darß-Zingst in unmittelbarer Nähe zu Natura 2000-Gebieten. Im Einzelnen handelt es

sich dabei um
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• das GGB „Recknitz-Ästuar und Halbinsel Zingst" (DE 1542-302),

• das GGB „Darß" (DE 1541-301)

• das GGB „Darßer Schwelle" (DE 1540-302)

• das GGB „Ribnitzer Großes Moor und Neuhaus-Dierhäger Dünen" (DE 1739-

303)

• das GGB „Wald bei Altheide mit Körkwitzer Bach" (DE 1740-301)

• das GGB „Ahrenshooper Holz" (DE 1640-301)

• das GGB „Hohes Ufer zwischen Ahrenshoop und Wustrow" (DE 1640-302) so

wie

• das VSG „Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund" (DE

1542-401).

aa) Nach§ 7 Abs. 6 ROG sind bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen die Vorschrif

ten des Bundesnaturschutzgesetzes anzuwenden, wenn ein Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung oder ein europäisches Schutzgebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den 

Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt werden kann. 

Nach § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 

ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, 

wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet 

sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass 

das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungs

ziele oder den Schutzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig, 

§ 34 Abs. 2 BNatSchG.

bb) Im Rahmen der Gesamtfortschreibung des RREP VP sind bislang (nur) die Flächen der 

Europäischen Vogelschutzgebiete selbst aus der Flächenkulisse ausgenommen worden. 
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Da durch die Rotor-out-Regelung die Rotoren der WEA allerdings über die Vorrangge

bietsabgrenzung hinausragen dürfen, wird dadurch nicht einmal sichergestellt, dass WEA 

nicht in diese Gebiete hineinreichen. Dies ist bei allen vier innerhalb des Amtes 

Darß/Fischland geplanten Vorranggebieten der Fall; alle Gebiete grenzen direkt an das 

VSG an. 

Ferner ordnet§ 2 Abs. 4 der Natura 2000-LVO M-V an, dass Bestandteil des jeweiligen 

Europäischen Vogelschutzgebietes alle Weißstorch- und Fischadlerhorste sind, die sich 

in einem Abstand von bis zu zwei Kilometern außerhalb der Grenzen des jeweiligen Ge

bietes befinden. Ob diese Regelung Beachtung gefunden hat, ist den Unterlagen nicht zu 

entnehmen. 

cc) Unstreitig können zudem Projekte, die außerhalb eines Schutzgebietes verwirklicht wer

den, zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Gebietes führen.

Vgl. BeckOK UmweltR/Lüttgau/Kockler, 71. Ed. 1.4.2023, BNatSchG § 34 Rn. 3, 
beck-online,· Landmann/Rohmer UmweltR/Gellermann, 104. EL Juni 2024, 
BNatSchG § 34 Rn. 10, beck-online. 

Durch den Plangeber ist daher zwingen zu überprüfen, ob durch die Ausweisung der Vor

ranggebiete eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgebiete in Betracht kommt. Dies 

kann zum einen dadurch der Fall sein, dass Windenergieanlagen direkt in das Schutzge

biet durch Schallemissionen und die von den Anlagen ausgehende Scheuch- und Kulis

senwirkung hineinwirken. Zum anderen kommen erhebliche Beeinträchtigungen auch 

dadurch in Betracht, dass durch die entstehenden Windenergieanlagen die Flugwege der 

geschützten Vögel aus oder in das Schutzgebiet beeinträchtigt werden oder essenzielle 

Nahrungshabitate in Anspruch genommen werden. 

Vgl. Runkel, in: Spannowsky/Runkel/Goppel, ROG, § 7 Rn. 60 m. w. N; OVG 
Lüneburg, Urteil vom 17.10.2013 -12 KN 277/11 -juris. 
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Auswirkungen auf innerhalb der Schutzgebiete rastende Zugvögel können Windenergie

anlagen ferner dann haben, wenn sie die Zugvögel zur Änderung ihrer Routen veranlassen 

und/oder ihr Rastverhalten beeinflussen können. 

Vgl. OVG Lüneburg, ZJBR 2001, 208, beck-online. 

dd) Beispielhaft sei dies für das Vogelschutzgebiet „Vorpommersche Boddenlandschaft und

nördlicher Strelasund" aufgezeigt: Ausweislich der Anlage zur Natura 2000-LVO M-V

sind eine Vielzahl der für das Vogelschutzgebiet DE 1542-401 wertgebenden Arten wind

kraftsensibel. Die Arten sind entweder störungsempfindlich, wie etwa der Alpenstrand

läufer, der Goldregenpfeifer, der Große Brachvogel, die Uferschnepfe, der Kampfläufer,

oder der Rotschenkel, oder es besteht - wie etwa für den Rotmilan, den Wespenbussard

oder Weihen - das Risiko von Kollisionen mit Windenergieanlagen.

Vgl. Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG; LUNG MV (2016): Artenschutzrechtliche 
Arbeits- und Beurteilungshilfe - Teil Vögel. 

Ferner ist das Vogelschutzgebiet von herausragender Bedeutung insbesondere für ras

tende Gänse und Kraniche, die ebenfalls jeweils zu den wertgebenden Arten für das Ge

biet zählen. Dies belegen auch die über den Umweltkartenserver abrufbaren Daten zu 

Rastgebieten der Gänse und Kraniche an Land und in Gewässern im Bereich der Halbin

sel Fischland-Darß-Zingst. 

Vgl. umweltkarten.mv-regierung.de, einsehbar unter Landschaftsplanung, Rast

gebiete und Artvorkommen. 

Ausweislich der dort hinterlegten Zahlen zählen die Kranich-Schlafplätze im Bereich der 

Halbinsel zur Kategorie A, Gleiches gilt für die Schlafplätze von Gänsen. Die Rastgebiete 

in Gewässern werden mit der Stufe 4 ausgewiesen, ebenso wie die Rastgebiete an Land. 

Nach der vorstehend zitierten Arbeitshilfe des LUNG waren Gebiete der Zone A bislang 

von der Ausweisung von Windenergiegebieten generell ausgenommen. Für Schlafplätze 
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der Kategorie A empfahl die Arbeitshilfe einen Ausschlussbereich von 3 km für Wind

energieanlagen. Ferner führt das Papier aus, dass zugleich die bedeutsamen Nahrungsflä

chen freizuhalten sind, um die Funktionalität der Schlafstätten zu wahren. Die Stufe 4, 

die in den hier in Rede stehenden Bereichen erreicht wird, ist nach der Arbeitshilfe ein 

„Nahrungsgebiet von außerordentlich hoher Bedeutung im Nahbereich von Schlaf- und 

Tagesruheplätzen von Rastgebieten der Kategorie A und A *, die immer als essentiell gel

ten". Daraus ist zu folgern, dass die Errichtung von Windenergieanlagen auf diesen Flä

chen sowie den Flugkorridoren dorthin in der Regel zu einer Schädigung der Ruhestätte 

führen. 

Vgl. LUNG MV, Artenschutzrechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe - Teil Vögel, 
S. 48.ff.

Diese Daten legen daher die Befürchtung nahe, dass die Errichtung und der Betrieb von Wind

energieanlagen in den geplanten Vorranggebieten auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zu 

erheblichen Beeinträchtigungen des EU-Vogelschutzgebietes DE 1542-401 führen werden. 

Dies führt grundsätzlich zur Unzulässigkeit der Anlagen nach§ 34 Abs. 2 BNatSchG. Für die 

vorliegende Planung bedeutet dies, dass die Gebiete für eine Ausweisung als Vorranggebiete 

für die Windenergie ungeeignet sind. Dies hat nicht nur zur Folge, dass die für den Ausbau der 

Windenergie benötigten Flächen tatsächlich gar nicht zur Verfügung gestellt und planerisch 

abgesichert werden, sondern auch, dass das Risiko besteht, dass die vorliegende Planung man

gels Eignung der Gebiete den Flächenbeitragswert verfehlt und daher eine Entprivilegierung 

der Windenergie außerhalb der Vorranggebiete nicht herbeiführt. 

Es bedarf daher zunächst nach§ 7 Abs. 6 ROG umfassender Untersuchungen der Natura 2000-

Gebiete sowie der Vernetzungen der Gebiete untereinander, um das Risiko einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Gebiete infolge der Errichtung und des Betriebs von Windenergieanlagen 

auszuschließen. 
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3. Berücksichtigung des Artenschutzes im Übrigen

Neben der Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange über den europäischen Gebiets

schutz bedarf es ferner einer Prüfung des besonderen Artenschutzrechts bereits im Planverfah

ren. Zu den Grundsätzen der Raumordnung zählt nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG auch, die Bedeu

tung des Raumes für die Tier- und Pflanzenwelt zu entwickeln und zu sichern. Dies gilt umso 

mehr, als nach§ 6 Abs. 1 WindBG im Rahmen der Zulassungsverfahren für Windenergieanla

gen in Windenergiegebieten nach § 2 Nr. 1 WindBG eine artenschutzrechtliche Prüfung nach 

§ 44 BNatSchG nicht mehr erfolgt. Insofern kommt der Raumordnung eine wichtige Steue

rungs- und Lenkungsfunktion zu. 

a) Nach Ziffer 3.1 des Planungserlasses Wind an Land sind die Nahbereiche kollisionsge

fährdeter Arten nach Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG aus der Flächenkulisse auszuschei

den. Zu diesen kollisionsgefährdeten Arten zählt u.a. der Seeadler. In dem Naturschutz

gebiet „Dierhäger Moor" in der Gemeinde Dierhagen, das unmittelbar an das geplante

Vorranggebiet 035/2024 angrenzt, sind mehrere Seeadler-Brutplätze bekannt. Wird der

Nahbereich von 500 m gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 zum BNatSchG zu den Horststan

dorten freigehalten, kommen Teile des geplanten Vorranggebietes 03 5/2024 für eine Aus

weisung nicht in Betracht. Das gesamte Vorranggebiet liegt zudem innerhalb des zentra

len Prüfbereichs nach Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG um die Horststandorte, in dem

nach§ 45b Abs. 3 BNatSchG eine Regelvermutung für ein signifikant erhöhtes Tötungs

risiko besteht.

Vgl. auch hierzu die von grünblau Landschaftsarchitektur erstellte Unterlage, die 
diesem Schreiben als Anlage beigefügt ist. 

b) Ferner zählt die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst nach der landesweiten Klassifizierung

der Dichtezonen des Vogelzugs zur Kategorie A, d.h. es besteht eine hohe bis sehr hohe

Dichte des Vogelzugs.
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Vgl. Umweltkarten. mv-regierung. de, einsehbar unter Landschaftsplanung, Mo
dell Dichte Vogelzug. 

Zur Beeinflussung des Vogelzugs durch Windenergieanlagen führt die „Artenschutz

rechtliche Arbeits- und Beurteilungshilfe- Teil Vögel" des LUNG (2016) aus: 

„ Vor allem aufgrund seiner Küsten und seines Struktur- und Gewässerreichtums 
ist Mecklenburg-Vorpommern ein Gebiet mit herausragender Bedeutung für den 
Vogelzug. Über das Gebiet ziehen zweimal jährlich fast alle Zugvögel Nordwest
Russlands, Südfinnlands sowie des Baltikums, deren Winterquartiere sich im at
lantischen Raum befinden. Außerdem zieht ein großer Teil der skandinavischen 
Vögel mit Überwinterungsgebieten im mediterranen oder atlantischen Raum 
durch Mecklenburg-Vorpommern. [ . .} WEA erhöhen durch die von ihnen ausge
hende Kollisionsgefahr das Lebensrisiko ziehender Vogelarten. Das Risiko ist ab
hängig von der Dichte der Zugvögel im zu beurteilenden Raum an den Zugtagen. 
In Gebieten oder Trassen, die bevorzugt durch die ziehenden Tiere genutzt wer
den, kann das Lebensrisiko der ziehenden Vogelindividuen durch den Bau und 
Betrieb der Anlagen ansteigen. " 

Die Ausweisung von Windenergiegebieten war daher bislang innerhalb der Zone A des 

Vogelzugs ausgeschlossen. Auch wenn dies nach den aktuellen Planungsvorgaben nicht 

mehr der Fall ist, ist weiterhin aufzuklären und planerisch abzuwägen, ob Windvorrang

gebiete in die Kernzonen des Vogelzugs hineingeplant werden sollen und welche Aus

wirkungen ein solches Vorgehen hat. 

Der besondere Artenschutz wird danach im weiteren Planverfahren noch deutlich eingehender 

als bislang erfolgt zu betrachten sein. Für den Bereich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst 

dürften daraus - im Zusammenspiel mit dem europäischen Habitatschutzrecht - erhebliche 

Restriktionen erwachsen. 

4. Freihaltung von Tourismusschwerpunkträumen

Nach Fachaufsichtlicher Verfügung bedarf es bei der Planung von Vorranggebieten in Touris

musschwerpunkträumen einer Einzelfallprüfung, s. vorstehend. 
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Im Rahmen dieser Prüfung wird durch den Plangeber zu ermitteln sein, welche Bedeutung der 

Tourismus in der jeweiligen Gemeinde hat, welche Funktion in diesem Zusammenhang dem 

jeweiligen Gebiet zukommt und ob es im Falle einer Ausweisung als Windenergiegebiet zu 

einer Beeinträchtigung des Tourismus in der Region bzw. der Gemeinde kommen könnte. Dies 

setzt eine eingehende Betrachtung voraus, die nicht durch den pauschalen Hinweis, dass sich 

Tourismus und Windenergie nicht gegenseitig ausschlössen, ersetzt werden kann. 

Für die Gemeinden des Amtes Darß/Fischland ist der Tourismus existenziell. Dies belegen 

exemplarisch die Übernachtungszahlen der Gemeinden für das Jahr 2023; in Dierhagen wurden 

rund 490.000 Übernachtungen verzeichnet, in Prerow knapp eine Million Übernachtungen, in 

Ahrenshoop über 420.000 Übernachtungen, in Wustrow über 500.000, in Wieck etwa 150.000 

Übernachtungen und in Born rund 420.000 Übernachtungen. Insofern kommt allen Vorhaben, 

die zu einer Beeinträchtigung des Tourismus führen, unmittelbare Bedeutung für die wirtschaft

liche Situation der Gemeinden zu. Dies erfordert es, sich diesem Thema mit großer Sorgfalt zu 

widmen. 

Welchen Einfluss Windenergieanlagen auf den Tourismus haben, dürfte bislang kaum verläss

lich abzuschätzen sein. Die wenigen Untersuchungen, die sich dazu finden, erscheinen vielfach 

interessengeleitet. Ferner ist zu berücksichtigen, dass Windenergieanlagen in den zurückliegen

den Jahren ein massives Größenwachstum erfahren haben, durch das Wind-an-Land-Gesetz 

wird es ferner deutschlandweit zu einem erheblichen Ausbau der Anlagen kommen. Untersu

chungen, die sich mit Anlagen älterer Bauart beschäftigen, die lange Zeit Höhen von um die 

100 m aufwiesen und zudem in vielen Regionen Deutschlands noch kein Massenphänomen 

darstellten, dürften daher auf die aktuelle Situation und das zu erwartende Ausbaugeschehen 

kaum zu übertragen sein. Insofern kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Touris

mus Einbußen erfährt, wenn ein bislang ursprüngliches Landschaftsbild durch Windenergiean

lagen vielleicht nicht überformt, aber doch zumindest deutlich verändert wird. 
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Der Ansatz der Fachaufsichtlichen Verfügung, durch die Freihaltung des unmittelbaren Umfel

des der Siedlungsbereiche werde auch dem Schutz der Tourismusschwerpunkräume bereits 

weitgehend Rechnung getragen, geht auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst fehl. Die Halb

insel lebt von einem naturnahen Tourismus, der sich gerade auch abseits der Siedlungsräume 

z.B. auf Wander- und Fahrradwegen abspielt und in denen die Besucher die Ruhe und Ur

sprünglichkeit des Gebietes erfahren können. Dies zeichnet der geltende RREP VP 2010 zu

treffend nach, in dem gerade nicht nur die Orte und das siedlungsnahe Umfeld als Tourismus

schwerpunkträume festgelegt werden, sondern die gesamte Halbinsel außerhalb der Vorrang

gebiete Naturschutz und Landschaftspflege. Ferner zeigen die zeichnerischen Festlegungen das 

regional bedeutsame Radwegenetz, das nach der vorliegenden Planung zukünftig vielfach durch 

oder an Windparks vorbeiführen würde. 

Das einzigartige Landschaftsbild der Halbinsel ist bislang durch vielfältige Schutzgebietsaus

weisungen bewahrt worden. Neben den bereits angesprochenen Natura 2000 und Naturschutz

gebieten zählt zu diesen Schutzgebietsausweisungen der Nationalpark Vorpommersche Bod

denlandschaft sowie, dem Nationalpark als Pufferzone und potentielle Erweiterungsflächen 

vorgelagert, das Landschaftsschutzgebiet „Boddenlandschaft". 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet aus dem Jahr 2021 bringt das Zusammen

spiel von Bewahrung des Landschaftsraumes und Tourismus anschaulich zum Ausdruck. In§ 3 

führt der Verordnungstext zu Schutzgegenstand und Schutzzweck des Schutzgebietes aus: 

,, In besonderem Maße die Landschaft prägende, großräumige freie und unbe
baute Bereiche, weitgehend natürliche und ursprüngliche Gebiete sowie Flächen 
mit einer Konzentration von seltenen Tier- und Pflanzengesellschaften bilden die 
engeren Schutzzonen des Landschaftsschutzgebietes. Dazu gehören weiterhin Be
reiche, die für einzelne stark gefährdete kulturflüchtende Tierarten wie zum Bei
spiel den Seeadler unbedingt als ungestörter Rückzugsraum erhalten bleiben müs
sen oder die eine herausragende Bedeutung für das Vogelzug- und -rastgeschehen 
haben. 

[ . .] 
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Die engeren Schutzzonen sind von jeglicher Bebauung freizuhalten. 

[ . .] 

Das Landschaftsschutzgebiet erfüllt mit seiner Großräumigkeit und Spezifik wich
tige Aufgaben für den Tourismus in der Gesamtregion und für Kur- und Erho
lungseinrichtungen. Günstige Voraussetzungen bestehen für einen naturverbun
denen Individualtourismus ebenso wie für einen erholsamen Familienurlaub in 
ruhiger Landschaft. 

Zu diesen engeren Schutzzonen des Gebietes zählen die Flächen der geplanten Vorranggebiete 

035/2024 und 036/2024 in der Gemeinde Dierhagen, sie liegen vollständig innerhalb der enge

ren Schutzzonen. Die Flächen 037/2024 und 038/2027 liegen in Teilen innerhalb der engeren 

Schutzgebietsausweisung. 

Eine Beeinträchtigung dieser Gebiete durch die Ausweisung von Vorranggebieten für die 

Windenergie lehnen die betroffenen Gemeinden daher entschieden ab. 

5. Wald

Waldgebiete von hoher bis herausragender Bedeutung für die Schutz- und Erholungsfunktion 

des Waldes sind nach Ziffer 2.3 des Planungserlasses Wind an Land aus der Gebietskulisse 

auszuschließen. Für diese Bereiche sind ferner die derzeit geltenden Regelungen zum Waldab

stand zum Schutz der Waldflächen weiterhin anzuwenden. Lediglich für große zusammenhän

gende Waldgebiete mit einer Größe von mindestens 500 ha mit geringer bis mittlerer Bedeutung 

der Schutz und/oder Erholungsfunktion darf der Abstand entfallen, so dass die Standorte von 

Windenergieanlagen unmittelbar an den Waldrand heranrücken können. 

Vgl. dazu auch das Schreiben der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
vom 23.02.2023, beigefügt als Anlage 2.
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Waldgebiete von hoher bis herausragender Bedeutung für die Schutz- und Erholungsfunktion 

sind u.a. für die Waldfläche im Dierhäger Moor (westlich angrenzend an die Fläche 035/2024) 

und das Waldgebiet westlich der L 21, das im Osten an das Gebiet angrenzt. Gleiches gilt un

seres Wissens für die Waldflächen im Bereich der Gebiete 037/2024 und 038/2027. Gegenüber 

diesen Waldgebieten sind die geltenden Regelungen zum Waldabstand einzuhalten, so dass sich 

die verbleibenden Potenzialflächen für diese Vorranggebiete deutlich verkleinern. 

6. Naturschutzgebiete

Nach Ziffer 2.1 des Planungserlass Wind an Land sind Naturschutzgebiete nicht Gegenstand 

der Festlegung von Windenergiegebieten, da innerhalb der Gebiete ein absolutes Verände

rungsverbot greift und daher eine Windkraftnutzung nicht in Betracht kommt. 

Da für die zukünftig festgelegten Vorranggebiete Rotor-out gilt, wird dies jedoch nicht stringent 

umgesetzt. Grenzt ein geplantes Vorranggebiete - wie etwa das Gebiet 035/2024 - unmittelbar 

an ein festgesetztes Naturschutzgebiet an, dürfte der Rotor planungsrechtlich über das Gebiet 

hinaus- und in das Naturschutzgebiet hineimagen. Da dies nach dem Planungserlass offensicht

lich nicht beabsichtigt ist, ist zu den Grenzen des Schutzgebietes ein Abstand zu halten, der 

zumindest der Rotorlänge einer marktgängigen Windenergieanlage entspricht. Ferner sind Aus

wirkungen der geplanten Windenergieanlagen auf das Naturschutzgebiet in Form von Schall

immissionen, Scheuchwirkungen etc. in den Blick zu nehmen. 

7. Freihaltung von Flächen für den Küstenschutz

Der Planungserlass Wind an Land gibt des Weiteren vor, zu sichernde Überschwemmungsge

biete einschließlich Hochwasser- und Küstenschutzanlagen mit beiderseitigen Schutzstreifen 

als Windvorranggebiete auszuschließen. Auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sind die 

Küstenschutzanlagen in weiten Teilen unzureichend ausgebaut, so dass in Zukunft weitere 
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Maßnahmen umzusetzen sein werden. Dies darf nicht durch die Ausweisung von Vorrangge

bieten für die Windenergie konterkariert werden. Ferner sind die Gebiete 

Ferner ist nach§ 29 Abs. 1 NatSchAG M-V an Küstengewässern ein Abstand von 150 m land

und seewärts von der Mittelwasserlinie von baulichen Anlagen freizuhalten. Offshore-Wind

energieanlagen sind von diesem Bauverbot ausgenommen(§ 29 Abs. 2 Nr. 5 NatSchAG), On

shore-Anlagen jedoch nicht; auch ein Ausnahmetatbestand nach § 29 Abs. 3 NatSchAG ist 

nicht einschlägig. Insofern steht ein 150 m breiter Streifen landwärts von der Mittelwasserlinie 

für die Nutzung der Windenergie nicht zur Verfügung. 

8. Netzintegrationsfähigkeit

Ausweislich der Fachaufsichtlichen Verfügung ist bei der Ausweisung von Windenergiegebie

ten bereits in den Blick zu nehmen, ob sich im Umfeld eine geeignete Stromnetzinfrastrukur 

befindet, die in der Lage ist, den erzeugten Strom aufzunehmen. Hierzu scheint bislang keine -

dokumentierte -Prüfung stattgefunden zu haben. Für die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst darf 

das Vorhandensein einer solchen Infrastruktur bezweifelt werden. 

9. Zwischenfazit

Aufgrund der vorstehenden Gesichtspunkte bewerten die Gemeinden die geplante Ausweisung 

von Vorranggebieten im Amt Darß/Fischland sowie den umliegenden Gemeinden äußerst kri

tisch. Diese Kritik bezieht sich zum einen auf den Beteiligungsprozess, der mangels ausrei

chender Transparenz hinsichtlich des Prozesses der Flächenauswahl eine sachgerechte Befas

sung mit der Thematik erheblich erschwert. Zum anderen wird aber auch das vorläufige Ergeb

nis der Planung, die Ausweisung von Windvorranggebieten in Tourismusschwerpunkträumen, 

ausdrücklich abgelehnt. 
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Die Gemeinden und das Amt Darß/Fischland bitten daher dringend darum, die geplante Aus

weisung der Vorranggebiete zu überdenken. 

II. Siedlungsentwicklung

Die Gemeinden des Amtes Darß/Fischland sind im geltenden RREP VP 2010 als (touristische) 

Siedlungsschwerpunkte als Ergänzung zu den Zentralen Orten festgelegt (Ziffer 3.3). Mit der 

Festlegung der Siedlungsschwerpunkte soll die Sicherung der ländlichen Räume als Wohn- und 

Wirtschaftsstandorte unterstützt werden. Touristische Siedlungsschwerpunkte haben zudem 

eine besondere touristische Versorgungsaufgabe. 

Diese Kategorie der Siedlungsschwerpunkte als ergänzende Ausweisung zu den Zentralen Or

ten soll nun mit der Fortschreibung des RREP entfallen, ohne dass sich dazu im Entwurf eine 

Erläuterung findet. Da bislang mit der Festlegung eine Sicherung der Siedlungsstrukturen als 

(Tourismus-) Standorte bewirkt werden sollte, drängt sich die Befürchtung auf, dass mit dem 

Entfallen der Ausweisung eine Schwächung der Gemeinden einhergehen wird. Die Streichung 

der Festlegungen als Siedlungsschwerpunkte sollte daher entweder aufgegeben werden oder es 

sollte im RREP VP klargestellt werden, dass damit keine nachteiligen Auswirkungen z.B. für 

die Siedlungsentwicklung verbunden sind. 

Des Weiteren ist nach dem geltenden RREP VP 2010 (Ziffer 4.1 (3)) in den Gemeinden die 

Wohnbauflächenentwicklung am Eigenbedarf zu orientieren, der sich aus Größe, Struktur und 

Ausstattung der Orte ergibt. Gemäß Ziffer 4.2 (2) des Entwurfs des RREP VP soll zukünftig in 

Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion die Ausweisung neuer Wohnbauflächen auf den Ei

genbedarf beschränkt werden. Dieser Eigenbedarf soll sich nur aus dem Bedarf der - bereits -

ostansässigen Wohnbevölkerung, aus dem Ersatzbedarf für Abgänge von Altbauwohnungen 

und aus der „Haushaltsnachfrage" ergeben. Die Zuwanderung von außen bzw. ,,die gesamte 

Nachfrage" soll einen entsprechenden Bedarf nicht begründen können. 
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Diese Formulierungen der Begründung werfen Fragen auf; konkrete Angaben dazu, wie zu

künftig der Eigenbedarf nachzuweisen ist, finden sich nicht. Hier bedarf es einer Klarstellung, 

dass aus dem geänderten Wortlaut der Zielvorgabe keine veränderten rechtlichen Anforderun

gen gegenüber den bisherigen regionalplanerischen Festlegungen erwachsen. 

III. Tourismusentwicklung

Auf Kritik stoßen ferner die geplanten Regelungen zum Tourismus im RREP VP-E: 

Nach Ziel 4.6 (3) des Entwurfs ist innerhalb der Tourismusräume die touristische Infrastruktur

planung interkommunal abzustimmen. Nach Ziel 4.6 (5) des Entwurfs soll der Neubau und die 

Erweiterung von Beherbergungseinrichtungen und von touristischer Infrastruktur mit überört

lichen Auswirkungen in Tourismusschwerpunkträumen nur zulässig sein, wenn das Vorhaben 

Bestandteil eines interkommunal abgestimmten, integrierten Tourismusentwicklungskonzeptes 

ist. 

Ob entsprechende Vorgaben die Anforderungen an ein Ziel der Raumordnung erfüllen, dürfte 

fraglich sein, da durch die Regelungen die Zulässigkeit von Vorhaben an interkommunal abzu

stimmende Konzepte geknüpft werden, deren Inhalte für den Plangeber weder absehbar sind 

noch durch ihn inhaltlich konturiert werden. Ungeachtet dessen wird von den Gemeinden eine 

verpflichtende interkommunale Abstimmung der genannten Projekte abgelehnt. Eine „gegen

seitige Information und Positionierung" der Nachbarkommunen ist durch die Beteiligungser

fordernisse der Bauleitplanung verlässlich sichergestellt; nach § 2 Abs. 2 S. 1 BauGB besteht 

ohnehin die Vorgabe, Bauleitpläne benachbarter Gemeinden aufeinander abzustimmen. Eine 

Zustimmungspflicht benachbarter Gemeinden für bestimmte Städtebauprojekte oder die ver

pflichtende Erarbeitung interkommunaler Tourismuskonzepte ist jedoch abzulehnen und mit 

der kommunalen Planungshoheit nach Art. 28 GG nicht vereinbar. 
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IV. Boddenhäfen, Hochwasserschutz und Infrastrukturkorridor

Der Entfall der zeichnerischen Festlegung der Boddenhäfen in den Gemeinden Wieck a. Darß, 

Born a. Darß und Ahrenshoop gegenüber dem RREP VP 2010 stößt in den Gemeinden auf 

Kritik. Der Hafen Born wird durch die Berufsschifffahrt (Fährverbindung durch Ausflugs

schiffe, Ausgangspunkt für nautische Vermessungsarbeiten) und der Hafen Wieck durch das 

Seenotrettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)genutzt, 

sodass den Häfen eine überörtliche Bedeutung beizumessen ist. 

Ferner regen wir an, den Festlegungen zum Hochwasserschutz in 6.2 (3) des Regionalplanent

wurfs eine größere rechtliche Verbindlichkeit beizumessen. Für den Schutz hochwassergefähr

deter Siedlungsbereiche sollten innerhalb eines vorgegebenen zeitlichen Rahmens Strategien 

erarbeitet und mit den betroffenen Gemeinden abgestimmt werden. 

Schließlich ist die unspezifische Festlegung erheblicher Teile der Halbinsel als „Infrastruktur

korridor" dringend zu überdenken. Welchen Regelungsgehalt diese Ausweisung haben soll, er

schließt sich nicht. 

Der Begriff „Infrastruktur" wird im Textteil in unterschiedlichen Zusammenhängen genutzt, 

der Begriff „Infrastrukturkorridor" findet sich im gesamten Textteil bezeichnenderweise kein 

einziges Mal. Die zeichnerische Festlegung ist daher entweder zu streichen oder inhaltlich zu

mindest zu konkretisieren, um ihre Auswirkungen abschätzen zu können. 

V. Ergebnis

Wir regen daher dringend an, die angesprochenen Passagen des Entwurfs des RREP VP zu 

überdenken und in Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden zu anderen Festlegungen zu 

kommen. 
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Für Rückfragen und eine weitergehende Erörterung der vorstehenden Ausführungen stehen wir 

jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 



l'ITI 
grünblau Landschaftsarchitektur Kirsten Fuß 

Dipl.-Ing. Kirsten Fuß 
Freie Landschaftsarchitektin bdla 

18439 Stralsund, Fährstraße 7 
Tel. 03831 3093636 

info@gruenblau-landschaltsarchitektur.de 
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Gemeinde Ostseebad Dierhagen 
Prüfung der Ausschlusskriterien für zwei Vorranggebiete Windenergieanlagen 

1 Anlass und Aufgabenstellung: 

Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 % des in Deutschland verbrauchten Stromes aus erneuerbaren 
Energien stammen. Um die räumlichen Voraussetzungen für den dafür benötigten weiteren Ausbau 
der Windenergie an Land zu schaffen, sieht das Windenergiebedarfsflächengesetz vom 20. Juli 2022 
(BGB!. I S. 1353), welches am 01. Februar 2023 in Kraft getreten ist, verbindliche Flächenziele für die 
Bundesländer vor. Für Mecklenburg-Vorpommern sind 1,4 bis 2,1 Prozent der Landesfläche als Ziele 
vorgesehen. 

Zur Beschleunigung des Ausbaus in allen Rechtsbereichen wurde in § 2 des Erneuerbare-Energien
Gesetzes festgelegt, dass die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse 
liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu 
treibausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 
durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 

Die Definition der erneuerbaren Energien als im überragenden öffentlichen Interesse liegend und der 
öffentlichen Sicherheit dienend muss im Fall einer Abwägung dazu führen, dass das besonders hohe 
Gewicht der erneuerbaren Energien im Rahmen von Abwägungsentscheidungen unter anderen 
gegenüber seismologischen Stationen, Denkmalschutz, Radaranlagen, Wasserschutzgebieten, dem 
Landschaftsbild oder im Forst-, Immissionsschutz-, Naturschutz-, Bau- oder Straßenrecht nur in 
Ausnahmefällen unter Beachtung des Flächenbeitragsziels von 2,1 Prozent überwunden werden 
können. Das gilt nicht für die Belange der Bündnis- oder Landesverteidigung. 

036/2024 
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Abbildung 1 Pot Flächen 035/2024 und 036/2024 im Gemeindegebiet Dierhagen, Quelle: Regionaler Planungsverband 
Vorpommern, Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern, Entwurf Stand Juli 2024, Karte Blatt 1, Ausschnitt 

Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (Entwurf) 
wurden innerhalb des Gemeindegebietes von Dierhagen zwei Flächen als „Vorranggebiet 

grünblau Landschaftsarchitektur 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin Kirsten Fuß 
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Gemeinde Ostseebad Dierhagen 

Prüfung der Ausschlusskriterien für zwei Vorranggebiete Windenergieanlagen 

Windenergieanlagen" ausgewiesen. Diese wurden mit den Ziffern 035/2024 bzw. 036/2024 
gekennzeichnet. Beide Flächen sind überlagernd als Flächen für Klimaschutz auf Moor, 

Vorbehaltsgebiet Küstenschutz sowie als Infrastrukturkorridor ausgewiesen. 

Die vorgeschlagenen Vorranggebiete Windenergieanlagen sollen hinsichtlich der Konformität mit den 
Kriterien für Windeignungsgebiete in M-V gemäß „Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, 
verbindlicher Kriterien für Windenergiegebiete an Land" (Planungserlass-Wind-an-Land) vom 
07.02.2023 geprüft werden. Der Erlass formuliert Anforderungen an Bereiche, in denen landesweit 
keine Windenergiegebiete festgelegt werden. 

2 Prüfkriterien 

Folgend wird die Prüfung der Kriterien für Windeignungsgebiete in M-V gemäß Planungserlass-Wind
an-Land vom 07.02.2023 (Bereiche, in denen landesweit keine Windenergiegebiete festgelegt wer
den), für die zwei im Gemeindegebiet Dierhagen ausgewiesenen Vorranggebiete Windenergieanlagen 

dokumentiert: 

Kriterium 

1 Siedlungsabstände 

1.000 Meter Siedlungsabstand zu 
Bereichen gemäß §§ 30 und 34 
BauGB mit Wohn-, Erholungs-, Tou-
rismus- und Gesundheitsfunktion 

800 Meter Siedlungsabstand zu Ein-
zelhäusern und Splittersiedlungen 
im Außenbereich (§35 BauGB) 

2 Natur- und Landschaftsschutz; 
Wald, Moorschutz 

Naturschutzgebiete, Nationalparke 

Biosphären reservate 

Waldgebiete mit hoher bis herausra-
gender Bedeutung der Schutz- und 
Erholungsfunktion, zusammenhän-
gende Waldgebiete ab 500 Hektar, 
Waldkompensationspools und raum-
relevante Flächen für Ersatzauffors-
tungen 

gesetzlich geschützte Biotope 
fünf Hektar Größe 

europäische Vogelschutzgebiete 

grünblau Landschaftsarchitektur 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin Kirsten Fuß 

ab 

Fläche 035/2024 Fläche 036/2024 

(Winkelwiese) (Ribnitzer Stadtwiesen) 

anteilig geringfügig unterschritten anteilig geringfügig unterschrit-
ten 

gegeben anteilig geringfügig unterschrit-
ten 

- -

NSG Dierhäger Moor unmittelbar 
westlich angrenzend 

- -

flächenanteilig betroffen, Waldab- -

stand 

- -

- -

Außerhalb in einiger Entfernung, unmittelbar angrenzend, die Be-
die Betroffenheit ist durch eine troffenheit ist durch eine Ver-

Verträglichkeitsvorprüfung zu klä- träglichkeitsvorprüfung zu klären 
ren 
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Gemeinde Ostseebad Dierhagen 
Prüfung der Ausschlusskriterien für zwei Vorranggebiete Windenergieanlagen 

Kriterium 

Vorranggebiete Naturschutz und 
Landschaftspflege gern. Landes
raumentwicklungsprogramm 

tiefgründige Moore ab fünf Hektar 

3 Artenschutz 

Nahbereiche der kollisionsgefährde
ten Brutvogelarten 

Seeadler 

Rotmilan 

grünblau Landschaftsarchitektur 
Dipl.-Ing. Landscha�sarchitektin Kirsten Fuß 

Fläche 035/2024 

(Winkelwiese) 

Brutpaare im Messtischblattquad
ranten, Brutrevier im NSG Dierhä

ger Moor bekannt [8], ,,Im Verlauf 
der Untersuchungen (Monitoring 

2021/22 Körkwitz) wurden mehr
fach geradlinig aus Richtung Dier-
häger Moor in Richtung Bodden 
fliegende Seeadler beobachtet. 

Auch Herr Fleischer, Stadtförster 
Ribnitz-Damgarten [71 hat dieses 

Verhalten bestätigt. Das Verhal
ten, der geringe Störungsgrad des 
Waldes und die Waldstruktur wei
sen darauf hin, dass im Bereich 
des Dierhäger Moores ein bisher 

unbekanntes Brutvorkommen des 
Seeadlers ansässig sein könnte. 
Momentan ist der Horststandort 
nicht bekannt. Eine Klärung des 
Brutstatus kann nur durch eine 

Horstsuche herbeigeführt werden. 
Das nächste bekannte Brutvor
kommen des Seeadlers liegt am 

Ostrand des Großen Ribnitzer 
Moores." 

Die Flächenkulisse liegt komplett 
im engeren Prüfbereich (2000m). 

Brutplatz liegt außerhalb, kom
plette Flächenkulisse ist Prüfbe

reich 

Südlich des Gebietes Dierhagen 
wurde durch Herrn Fleischer, 

Stadtförster Ribnitz-Damgarten 
und Jagdausübender im Gebiet, 

der Bestand eines besetzten Rot
milanbrutplatzes mitgeteilt. Auf
grund der jahreszeitlichen Gege
benheiten konnte der Brutstatus 
nicht geprüft werden. Ein größe
rer Horst wurde für den angege-

benen Bereich bereits bei 

Fläche 036/2024 

(Ribnitzer Stadtwiesen) 

Der erweiterte Prüfbereich 
(5.000m) des pot. Brutplatzes 
im NSG Dierhäger Moor über

schirmt die Flächenkulisse Rib-

nitzer Stadtwiesen. 

Brutplatz liegt außerhalb, kom
plette Flächenkulisse ist Prüfbe

reich 
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Gemeinde Ostseebad Dierhagen 
Prüfung der Ausschlusskriterien für zwei Vorranggebiete Windenergieanlagen 

Kriterium 

- Wiesen weihe

- Kranich

zentraler Prüfbereich des Schreiad-
lers 

4 Wasser 

Binnengewässer aller Ordnungen 
einschließlich ihrer Gewässerent-
wicklungskorridore 

zu sichernde Überschwemmungsge-
biete einschließlich Hochwasser-
und Küstenschutzanlagen mit den 
beider-seitigen Schutzstreifen 

innere Schutzzone (Zonen I und II) 
von Trinkwasserschutzgebieten und 
Vorranggebiete Trinkwasser 

5 Infrastruktur 

militärische Liegenschaften und An-
lagen einschließlich ihrer Schutzbe-
reiche, 

Flugplätze (Flughäfen und lande-
plätze), einschließlich Bauschutzbe-
reiche, 

Wetterradar und Windprofiler ein-
schließlich Schutzabstand 5 Kilome-
ter, 

Vorranggebiete Rohstoffsicherung. 

Erläuterung der verwendeten Zeichen: 

- nicht relevant, nicht betroffen

grünblau Landschaftsarchitektur 
Dipl.-Ing. Landschaftsarch�ektin Kirsten Fuß 

Fläche 035/2024 Fläche 036/2024 

(Winkelwiese) (Ribnitzer Stadtwiesen) 

Horstsuchen 2020 und 2022 im 
Rahmen des Monitorings auf dem 
Gelände des Abwasserzweckver-
bandes Körkwitz bestätigt. [7] 

- Ausschlussbereich in Flächenku-
lisse, komplette Flächenkulisse 

ist Prüfbereich 

Nahrungsplatz auf der Winkel-
wiese im Zusammenhang mit 

Brutplätzen im Dierhäger Moor [7] 

- -

- -

Potenzielle Überflutungsräume HQ extrem, Richtlinienrelevanz, ja 
(2012 + 50 cm), Küstengebiet Ost DEMV_RG_965_CW 

Der RHW-Wert für den Zeitraum 
2021-2030 liegt bei 1,50 ü.NN 

(Küstenabschnitt Dierhagen Ost/ 
Ribnitzer Stadtwiesen), der 

Deich liegt in großen Abschnit-
ten deutlich darunter, das Ge-

lände durchweg darunter 

- -

- -

- -

- -

- -

. li 
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Gemeinde Ostseebad Dierhagen 

Prüfung der Ausschlusskriterien für zwei Vorranggebiete Windenergieanlagen 

3 Zusammenfassung 

Die im Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Kriterien für Windenergiegebiete 
an Land (Planungserlass-Wind-an-Land) vom 07.02.2023 geforderten Kriterien werden im Hinblick 
auf die zwei innerhalb des Gemeindegebietes des Ostseebades Dierhagen ausgewiesenen Vorrang
gebiete Windenergieanlagen nicht alle erfüllt. Dies stellt sich zusammenfassend wie folgt dar: 

035/2024 (Winkelwiese) 

Die Siedlungsabstände werden weitestgehend eingehalten. Es liegen geringere Abweichungen vor.

Die Fläche liegt außerhalb der benannten Schutzgebiete, jedoch unmittelbar an das NSG Dierhäger 
Moor grenzend. 

Anteilig liegt Wald einer hohen Schutzkategorie innerhalb der ausgewiesenen Kulisse. Der einzuhal
tende Waldabstand von 30 m verkleinert die potenziell nutzbare Fläche. 

Es können u.a. Belange der windkraftsensiblen Arten Seeadler und Kranich betroffen sein. Beide Arten 
sind in den relevanten Messtischblattquadranten mit einem bis mehreren Brutplätzen dargestellt. Ab
hängig vom genauen Brutstandort und dem Bewegungsmuster des jeweiligen Brutpaares sind Betrof
fenheiten von Ausschlussbereichen nicht auszuschließen. 

Folgende Beobachtungen wurden in diesem Zusammenhang dokumentiert: 

Seeadler [0 8]: In den Jahren 2021 und 2022 erfolgte auf dem Gelände des Abwasserzweckverban
des Körkwitz ein umfangreiches Monitorring zur Raumnutzung von Vögeln. Im Verlauf der Untersu
chungen wurden mehrfach geradlinig aus Richtung Dierhäger Moor in Richtung Bodden fliegende 
Seeadler beobachtet. Auch Herr Fleischer, Stadtförster Ribnitz-Damgarten hat dieses Verhalten be
stätigt Das Verhalten der geringe Störungsgrad des Waldes und die Waldstruktur weisen darauf hin 
dass im Bereich des Dierhäger Moores ein bisher unbekanntes Brutvorkommen des Seeadlers ansäs
sig sein könnte. Momentan ist der Horststandort nicht bekannt. Eine Klärung des Brutstatus kann nur 
durch eine Horstsuche herbeigeführt werden. Das nächste bekannte Brutvorkommen des Seeadlers 
liegt am Ostrand des Großen Ribnitzer Moores. 

Rotmilan [7]: Südlich des Gebietes Dierhagen wurde durch Herrn Fleischer, Stadtförster Ribnitz-Dam
garten und Jagdausübender im Gebiet der Bestand eines besetzten Rotmilanbrutplatzes mitgeteilt 
Aufgrund der jahreszeitlichen Gegebenheiten konnte der Brutstatus nicht geprüft werden. Ein größe
rer Horst wurde für den angegebenen Bereich bereits bei Horstsuchen 2020 und 2022 im Rahmen 
des Monitorings auf dem Gelände des Abwasserzweckverbandes Körkwitz bestätigt 

Kranich [7]: Der Kranich wird regelmäßig mit einem bis zwei Paaren teilweise auch mit Jungvögeln, 
auf den Grünlandflächen östlich und westlich des Dierhäger Moores beobachtet. Eine Brut im Dierhä
ger Moor ist naheliegend. Wo der Brutplatz genau zu verorten ist ist gegenwärtig unbekannt. Eine 
Klärung ist durch eine gezielte Nachsuche nach Nestresten herbeizuführen. 

Sein Vorkommen ist im Zusammenhang mit den Rast- und Nahrungsplätzen von übergeordneter Be
deutung innerhalb der Vorpommerschen Boddenlandschaft zu bewerten. 

Das Vorranggebiet Windenergieanlagen liegt in dem für Potenzielle Überflutungsräume HQ extrem 
als richtlinienrelevant ausgewiesenen Küstengebiet Ost (DEMV_RG_965_CW). Die im Umweltkarten
portal verfügbare Dokumentation aus dem Jahr 2012 (2012 + SO cm) muss an die aktuellen Bemes
sungshochwasserwerte angepasst werden. Eine Relevanz wird bleiben, sich aufgrund der steigenden 
Werte verstärken. 

grünblau Landschaftsarchitektur 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin Kirsten Fuß 
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Gemeinde Ostseebad Dierhagen 
Prüfung der Ausschlusskriterien für zwei Vorranggebiete Windenergieanlagen 

036/2024 (Ribnitzer Stadtwiesen) 

Die Siedlungsabstände werden weitestgehend eingehalten. Es liegen geringere Abweichungen vor. 

Die Fläche liegt außerhalb des VSG DE 1542-401 Vorpommersche Boddenlandschaft und nördlicher 
Strelasund, jedoch unmittelbar angrenzend. Die Betroffenheit des Schutzgebietes ist auch im Zusam
menhang mit der Rastgebietsfunktion der Ribnitzer Stadtwiese zu prüfen. 

Der Nahbereich der kollisionsgefährdeten Brutvogelart Wiesenweihe liegt anteilig innerhalb des Eig
nungsraumes. Diese Fläche entfällt in der Kulisse des Eignungsraumes. Der Nahbereich des benach
bart brütenden Rotmilans ist nicht betroffen, jedoch der Prüfbereich des Brutplatzes. In Abhängigkeit 
vom Bewegungsmuster des Brutpaares sind weitere Ausschlussbereiche nicht auszuschließen. 

Das Vorranggebiet Windenergieanlagen liegt in dem für Potenzielle Überflutungsräume HQ extrem 
als richtlinienrelevant ausgewiesenen Küstengebiet Ost (DEMV_RG_965_CW). Die im Umweltkarten
portal verfügbare grafische Dokumentation aus dem Jahr 2012 (2012 + 50 cm) muss an die aktuellen 
Bemessungshochwasserwerte angepasst werden. 

Der geforderte „RHW-Wert für 2021-2030 m ü. NN. NN" von 1,50 für den Küstenabschnitt Dierhagen 
Ost (Bezeichnung Ribnitzer Stadtwiesen) wird an fünf Deichabschnitten unterschritten. Da das einge
deichte Land grundsätzlich unter NN liegt, ist das Gebiet der "Ribnitzer Stadtwiesen" als potenzielles 
Überschwemmungsgebiet auszuweisen. Es ist davon auszugehen, dass das Gelände im Hochwasser
fall überflutet wird, da die erforderlichen Deichhöhen an 5 Abschnitten unterschritten werden. Dar
über hinaus ist der Deich nicht für den Meeresspiegelanstieg im Zuge des Klimawandels ausgelegt. 
Die Errichtung von Windenergieanlagen ist daher ausgeschlossen. 

Dieses Gebiet dient unmittelbar dem Hochwasser- und Sturmflutschutz bzw. kann bei einer Rückver
legung der Deiche als Überflutungsland den Druck auf andere Deichabschnitte bei Hochwasser min
dern. 

Anteilig liegt die Fläche innerhalb des Küsten- und Gewässerschutzstreifens nach § 29 NatSchAG M
V (hier: 150 m landeinwärts ab der Küstenlinie). 

Stralsund, den 01.10.2024 

'> 

grünblau Landschaftsarchitektur 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin Kirsten Fuß 
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Gemeinde Ostseebad Dierhagen 

Prüfung der Ausschlusskriterien für zwei Vorranggebiete Windenergieanlagen 

4 Quellen 

[1] Gesamtfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern (Entwurf, Ar
beitsstand 06.06.2024)

[2] Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Kriterien für Windenergiegebiete an

Land (Planungserlass-Wind-an-Land) vom 07.02.2023

[3] Umweltkartenportal M-V, Abfrage 16.09.2024

[ 4] Regelwerk Küstenschutz Mecklenburg-Vorpommern, Referenzhochwasserstand und Bemessungs

hochwassersta nd

[5] Topografische Karte 1: 10.000, Landesamt für Innere Verwaltung, Amt für Geoinformation, Ver

messungs- und Katasterwesen M-V 2024

[6] Waldbüro Böhmsholz, Reppenstedt, Bodengutachten zur Ermittlung von Torfauflagen und Boden

beschaffenheit in der Gemeinde Ostseebad Dierhagen, 16.09.2024

[7] Beobachtungen Herr Fleischer, Stadtförster Ribnitz-Damgarten, Jagdausübender im Revier

[8] Beobachtungen Herr Russow, Natur und Meer, Rostock, 2021/22

[9] Artenliste für Brutplätze (besonders) kollisionsgefährdeter Vogelarten sowie Tabu- und Prüfberei

che (www.bmuv.de)

grünblau Landschaftsarchitektur 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin Kirsten Fuß 
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Landesforstanstalt 

Mecklenburg-Vorpommern 

Der Vorstand 

Landesforst MV · Postfach 11 19 · 17131 Malchin

Alle Forstämter 
per E-Mail 

nachrichtlich: V, IB, FB 1, 2, 3; BT, S 2 
Waldservice & Energie GmbH, LM 

Informationen zu Windenergie und Wald 

Bearbeitet von: FB4/ FB5 

Telefon: 03994 235-145 
Fax: 03994 235-400 
E-Mail: luise.nadler@lfoa-mv.de 

Aktenzeichen: 7444.39-1 
(bitte bei Schriftverkehr angeben) 

Malchin, 23.02.2023 

Anlage 1: Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Kriterien für 
Windenergiegebiete an Land (Planungserlass Wind an Land) des 
Wirtschaftsministeriums vom 07.02.2023 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

der Ausbau von erneuerbaren Energien beschäftigt Sie bereits heute, wenn 
beispielsweise in Ihrem Forstamtsbereich neue Photovoltaikanlagen, Energieleitungen 
oder Windenergieanlagen (WEA) geplant werden. Aufgrund der aktuellen politischen 
Entwicklungen mit dem Fokus auf den verstärkten Ausbau von Windenergie zeichnen 
sich im Umgang mit Waldflächen neue Verfahrenswege, Möglichkeiten und 
Herausforderungen ab. 

Ich möchte Sie nachfolgend über die aktuelle Situation hinsichtlich Windenergie und Wald 
informieren, Hintergründe erläutern und Ihnen Hinweise zum Umgang mit Anfragen 
geben. 

Hintergrund 

Die Bundesregierung hat im letzten Jahr die Weichen für die Beschleunigung des 
terrestrischen Windenergieausbaus gestellt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien als 
im überragenden öffentlichen Interesse liegend und der öffentlichen Sicherheit dienend 
hat künftig ein besonders hohes Gewicht im Abwägungsprozess. Mit dem „Gesetz zur 
Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land" vom 20. 
Juli 2022 werden den einzelnen Bundesländern dafür verbindliche Flächenziele 
vorgeschrieben. Mecklenburg-Vorpommern hat bis zum 31.12.2032 insgesamt 2, 1 % der 
Landesfläche für den Windenergieausbau zur Verfügung zu stellen. Die Ausweisung von 
Vorranggebieten für Windenergienutzung muss bis Ende 2027 das Zwischenziel von 
1,4 % der Landesfläche erreicht haben. 

Vorstand: Manfred Baum 
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 

- Anstalt des öffentlichen Rechts
Fritz - Reuter - Platz 9 
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0 
Telefax: 03994 235-400 

E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de
Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank 
BIC: MARKDEF1150 

IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30 
Steuernummer: 079/133/80058 
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883 
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Nach aktuellen Vorgaben der Raumordnung umfassen die derzeit ausgewiesenen 
Windeignungsgebiete nur etwa 0,8 % der Fläche Mecklenburg-Vorpommerns. Um die 
vorgeschriebenen Flächenziele zu erreichen, war eine Überarbeitung der 
raumordnerischen Kriterien notwendig. Das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit hat federführend einen neuen „Erlass zur Festlegung landesweit 
einheitlicher, verbindlicher Kriterien für Windenergiegebiete an Land" (s. Anlage 1) 
erarbeitet, der die Grundlage für die Ausweisung neuer Windenergiegebiete (früher 
Windeignungsgebiete) auf regionaler Raumordnungsebene schafft. Dieser wurde am 
07.02.2023 durch die Landesregierung bestätigt, vorgestellt und im Amtsblatt Nr. 7 (S. 
97-101) vom 20.02.2023 veröffentlicht.

Windenergieausbau und Wald in M-V 

Um zum Erreichen der Flächenziele und damit zu einer zukunftsfähigen, 
klimafreundlichen Energieversorgung beizutragen, wurde im Rahmen der Überarbeitung 
der Kriterien für Windenergiegebiete entschieden, im geringen Umfang auch Waldflächen 
für die direkte Bebauung mit Windenergieanlagen bereitzustellen. 
Grundlage für diese geregelte Teilöffnung des Waldes sind die Maßgaben der 
Waldfunktionenbewertungsverordnung, die Anwendung bei der fachlichen Bewertung 
der nachteiligen Folgen einer Waldumwandlung und des erforderlichen Ausgleichs findet 
(Errechnung von Waldpunkten). Die Ermittlung von Windpotentialflächen im Wald richtet 
sich nach der Schutz- und Erholungsfunktion der Wälder, die nach feststehenden 
Kriterien jeweils einer von fünf Kategorien zugeordnet sind. Diese Bewertung der 
Waldfunktionen steht flächendeckend im Forst-GIS GAIA zur Verfügung und ist Basis für 
die Definition von Ausschlussgebieten. 

Ausgeschlossen von der Nutzung für den Windkraftausbau ist Wald mit hoher bis 
herausragender Bedeutung (Kategorien 3 bis 5) der Schutz- und/oder 
Erholungsfunktion sowie für den Ausgleich nachteiliger Folgen einer Waldumwandlung 
festgesetzte Waldkompensationspools und Ersatzaufforstungsflächen. Die derzeit 
geltenden Regelungen zum Waldabstand zum Schutz der Waldflächen sind hier 
weiterhin anzuwenden. 
Darüber hinaus ist eine Überplanung von zusammenhängenden Waldgebieten mit 
einer Größe von mindestens 500 Hektar, unabhängig von ihrer Kategorisierung, in 
Windenergiegebiete ebenfalls ausgeschlossen. Im Bereich von großen, 
zusammenhängenden Waldgebieten ab 500 ha mit geringer bis mittlerer Bedeutung 
(Kategorien 1 und 2) der Schutz- und/oder Erholungsfunktion können 
Windenergieanlagen bis an den Waldrand errichtet werden. Das bedeutet, dass hier die 
Einhaltung des Waldabstandes entfällt und die Rotoren den Wald in einem Korridor von 
bis zu 120 Metern (gemessen vom Waldrand) überstreichen können. Diese 
Rotorüberstreichfläche liegt faktisch außerhalb des Windenergiegebietes (s. II Punkt 5 
Planungserlass Wind an Land). 

Waldflächen, auf die diese genannten Merkmale nicht zutreffen, kommen demnach 
prinzipiell für die Festlegung als Windenergiegebiet in Frage. Dabei sollen bevorzugt 
bestehende Windenergiegebiete erweitert werden. Werden Wälder von zukünftigen 
Windenergiegebieten erfasst, muss der Waldabstand nicht mehr eingehalten werden und 
es sind Waldumwandlungen für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen 
möglich. Bisherige Auflagen zum Waldbrandschutz behalten weiterhin Gültigkeit. 

Vorstand: Manfred Baum 
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 

- Anstalt des öffentlichen Rechts
Fritz - Reuter - Platz 9
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0 
Telefax: 03994 235-400 

E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de

Internet: www.wald-mv.de

Bank: Deutsche Bundesbank 

BIC: MARKDEF1150 

IBAN: DE871500 0000 0015 0015 30 
Steuernummer: 079/133/80058 

Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883 
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Nach überschlägigen Berechnungen umfasst die hergeleitete, potenzielle Waldkulisse für 
den Windenergieausbau etwa 24.000 Hektar, d.h. 4,34 % der Waldfläche des Landes 
M-V. Da viele andere Ausschlusskriterien auch Waldflächen erfassen, wird sich die für
die Bebauung mit Windenergieanlagen geöffnete Waldfläche voraussichtlich noch einmal
nennenswert auf unter 2 % der Waldfläche des Landes M-V reduzieren.

Im Zuge der Umsetzung des neuen Planungserlasses wird die Landesforst MV 
einerseits als Forstbehörde für den Gesamtwald und anderseits als 
Flächeneigentümer für potentielle Windenergieprojekte vor neue 
Herausforderungen gestellt. Zum Zwecke der klaren Trennung und einheitlichen 
Kommunikation ergehen nachfolgend erste Festlegungen. 

Umgang mit forsthoheitlichen Anfragen 

Es wird hervorgehoben, dass erst mit Veröffentlichung der neuen Flächenkulisse der 
Windenergiegebiete durch die regionalen Planungsverbände eine rechtsverbindliche 
Planungsgrundlage für neue Genehmigungsverfahren vorliegt. Bis dahin können keine 
verlässlichen Aussagen über die Genehmigungsfähigkeit von nach den neuen Kriterien 
geplanten Windenergieprojekten im und am Wald getroffen werden. 

Es ist davon auszugehen, dass sich Investoren und Projektentwickler bereits jetzt an Sie 
wenden, um Auskünfte zum Waldbesitz, zur einschlägigen Flächenkulisse oder zu 
waldrechtlichen Vorgaben und Ausgleichsformalitäten zu erhalten. Ich bitte Sie jede 
derartige Anfrage nicht selbst zu beantworten, sondern an das Fachgebiet 
Forsthoheit zu verweisen bzw. weiterzuleiten. Ansprechpartner sind vorerst Bernd 
Fischer (bernd.fischer@lfoa-mv.de) oder Luise Nadler (luise.nadler@lfoa-mv.de). 
So kann eine abgestimmte, einheitliche Kommunikation gewährleistet werden. 

Umgang mit forstbetrieblichen Anfragen 

Die Landesforstanstalt verfolgt das Ziel, ihre Eigentumsflächen zur Errichtung von WEA 
im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zu nutzen. Die Bearbeitung aller in diesem 
Zusammenhang stehenden forstbetrieblichen Belange, z.B. Flächenmanagement, 
Kompensationsleistungen und sonstige forstbetriebliche Dienstleistungen oder 
Gutachten, erfolgt federführend durch den Fachbereich 5. Unterstützt wird der 
Fachbereich 5 durch Herrn Dr. v. Finckenstein (vorläufige Projektkoordination) und die 
Waldservice & Energie GmbH. 

Auch hier ist davon auszugehen, dass sich Investoren und Projektentwickler kurzfristig 
an Sie wenden, um insbesondere über potentielle Flächen zur Errichtung von WEA zu 
verhandeln. Ich bitte Sie jede derartige Anfrage nicht selbst zu beantworten. Alle 
diesbezüglichen Anfragen leiten Sie bitte an Herrn Gregor Walter, 
gregor.walter@lfoa-mv.de; Tel. 03843 - 85 66 719 weiter. 

Vorstand: Manfred Baum 

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 

- Anstalt des öffentlichen Rechts
Fritz - Reuter - Platz 9

17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0 

Telefax: 03994 235-400 

E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de

Internet: www.wald-mv.de 

Bank: Deutsche Bundesbank 

BIC: MARKDEF1150 

IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30 

Steuernummer: 079/133/80058 

Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883 
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Das Thema Windkraft und Wald wird ebenfalls auf der Tagesordnung der 
Forstamtsleiterdienstberatung im April 2023 stehen. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Fachbereiche 4 und 5 gern zur Verfügung. 

Mijfrfi'� Grüßen 

anfred B\um 

Vorstand: Manfred Baum 
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern 
- Anstalt des öffentlichen Rechts 
Fritz - Reuter - Platz 9 
17139 Malchin

Telefon: 03994 235-0 
Telefax: 03994 235-400 
E-Mail: zentrale@lfoa-mv.de 
Internet: www.wald-mv.de 

Bank: Deutsche Bundesbank 
BIC: MARKDEF1150 

IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30 
Steuernummer: 079/133/80058 
Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883 
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Erlass zur Festlegung landesweit einheitlicher, verbindlicher Kriterien 

für Windenergiegebiete an Land 

Verwal tungsvorschrift des Min ister iums für  Wirtschaft, lnfrasrrnktur, Tourismus und Arbeit 

Vom 7 .  Februar 2023 - V 130 - 0000 1 -2023, 005-0 1 2  -

VV Meckl . -Vorp. GI . -Nr. 230 - 5 

Das Min isterium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Ar
beit erlässr gemäß § 9 Absatz 2 rn Verbindung rn11 § 1 1  Absatz 4 
des Landesplanungsgesetzes die felgende Weisung zuc Festle
gung von Windenergiegebieten, die von den regionalen Planungs
verbänden verbind] ,eh zu beachten ist: 

Teil I Allgemeines 

Einführung 

r m Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent des in Deutsch
land verbrauchten Strotns aus erneuerbaren Energien stam
men. Um die räumlichen Voraussetzungen für den hierfür 
bc::nötigten wei teren Ausbau der Windenergie an Laad zu 
schaffen, sieht das Windenergiebedarfsftachengesetz vom 
20. Juli 1021 (BGBl. l S. 1 353), welches am I. Februar 2023
in Kraf1 getreten ist, verbind l iche F lächenziele für die Bun
desländer vor.

§ 3 Absatz I des Windenergiebedarfsftächengesctzes in
Verbindung mit dessen Anlage I legt verbindliche Flachen
be1tragswer1e in Form von Zwischenzielen für 2027 und
End21clen für 2032 für die einzelnen Bundesländer fest, die
sich in der Summe auf 2 Prozent der Bundesfläche belau
fen. Für Mecklenburg-Vorpommern sind 1 ,4 und 2, 1 Pro
zent der LandesAäche als Ziele vorgesehen

3 

Zur Beschleun igung des Ausbaus in a l len Rechtsbereichen 
wurde in § 2 des Erneuerbare- Energien-Gesetzes f�st
geleg1, dass die Nu!zung erneuerbarer Energien im über
ragenden öffentl ichen Interesse liegt und der öffentlichen 
Sicherheit dient. Bis die Stromerzeugung 1m Bundesgebiet 
nahezu treibhausgasncutral isl, sollen die erneuerbaren 
Energien als votTangiger Belang 111 die jeweils durchzufüh
renden Schu 1zgüterabwägungen eingebracht werden. 

Die Definit ion der erneuerbaren Energien als im überra
genden öffentl ichen Interesse liegend und der öffentlichen 
Sicherheit dienend muss im Fall einer Abwägung dazu 
führen. dass das besonders hohe Gewicht der erneuerba
ren Energien berücksichtigt werden muss. Konkret sollen 
die erneuerbaren Energien im Rahmen von Abwägungs
entscheidungen unter anderen gegenüber se1smolog1schen 
Stationen, Denkmalschutz, Radaran lagen, Wasserschutz
gebieten, dem Landschatisbi!d oder im Forst-, Immissions
schutz-, Naturschutz-, Bau- oder Straßenrechl nur in Aus
nahmefä l len unter Beachtung des Fl:ichenbeitrags2iels von 
2, ! Prozent überwuodea werden können. Das gilt nicht für 
die Belange der Bündnis- und Landesverteidigung 

3 Die Verfehlung von Fläthenbeitragswerten zu den Stich
tagen 3 1 .  Dezember 2027 und 3 1 .  Dezember 2032 wi rd mit  
Sanktiooen verknüpft. Nach § 249 Absatz 7 des Baugesetz
buches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No
vember 20 1 7  (ßGBI. l S. 3634), das zuletzt durch Arti
kel l l des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGB! 1 S 1 726, 
1 738) geändert worden ist, sind Windenergieanlagen in  der 

Jeweiligen Planungsregion, die ihre Flächenziele nicht er
reicht hat, als priv i l egierte Vorhaben im Außenbereich ge
nehmigungsfähig. Ziele der Raumordnung sowie sonstige 
Maßnahmen der Landesplanung können in d iesem Fall 
einer EtTichtung von Windenergieanlagen nicht mehr ent
gegengehalten werden. Um i11 den vier Planungsregionen 
ein einheitliclles Vorgehen bei der Umsetzung der Flächen
vorgaben zu gewährleisten, werden d 1e folgenden landes
weit ernheil l ichen, vcrbrndl1chen Kriterien eingeführt. 

Die in § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zum Aus
druck gebrachte grundsätz l iche Prtorisierung zugunsten 
der erneuerbaren Energien bedeutet eine grundlegende, 
neue gesetzgeberische Werchenstel l ung. Die vom Bund 
getroffene Vorrangregelung führt dazu, dass die Pla
nungsträger den Vorrang der erneuerbaren Energien in 
Abwägungs- und Ermessensentscheidungen nicht geson
dert begründen müssen, sondern auf die gesetzgeberische 
Festlegung verweisen können. Ein erhöhtes Begründungs
erfordernis besteht al lerdings, wenn 1m Ausnahmefa l l  an
deren Schutzgütern Vo1Tang vor der Verwirkl ichung von 
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien eingeräumt 
werden sol l .  Dies gi l t  insbesondere für die Entscheidungen 
über die Abwägungskriterien (Ziffer II), die gesondert ver
öffentlicht werden. 

4 

I I  

Bei landesweiter Anwendung der im Folgenden abschlie
ßend aufgeführten Ausschlussk.ntenen wird in ei nem ersten 
Schritt eine Potenzialflachenlculissc von ti rca 5 Prozent der 
landesl1ache entstehen Aus d ieser Kul i sse entwickeln dre 
Regionalen Planungsverbände den Plan zur Erreichung des 
Fläche11beitragsziels von 2, 1 Prozent. 

Allgemeine planerische Vorgaben 

Die besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien ist bei 
allen Abwägtmgs- und Ermessensentscheidungen zur Pla
nung von Wmdenerg1egeb1eten zugrunde zu legen 

5 

6 

1.;m eine voi lständige Anrcchenbarker\ der Flächen auf die 
f)ächenbeitragswene nach § 4 Absatz 3 des Windenergie
flächenbedarfsgeseizes sicher.tustellen, ist bei der Festle
gung von Windenergiegebieten in den Regionalen Raum
entwicklungsprogrammen im Hinblick auf die Platzierung
der Roto,blatter von Windenergieanlagen vorzusehen, dass
diese nicht innerha lb der �usgewiesenen Fläche liegen
müssen (.,Rotor-außerhalb-Flächen·').

Bei der Fe;tlegung der Wrndenerg1egeb1ete sind keine 
Be,tirnmungen zur Begrenzung der Bauhöhe von Wind
energieanlagen vorzusehen, da sie ansonsten nichl zu den 
anrechenbaren Flachen gemäß § 4 Absatz l des Windener
gienäcbenbcdarfsgesetzes zählen. 
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7 Dre Planung der Wrndenerg,egebiele 1st au1· das nach § 3 
Absatz 1 ,n Verbindung m,t Anlage I des W1ndencrg1eflä
chenbedarfsgesetzcs vorgesehene Gesamtziel \2, 1 Prozent 
der Landesftäche) auszurichten: alle vier Regionalen Pla
nungsverbände sollen dementsprechend in ihrer jeweiligen 
Planungsregion h1e,1ür einen gleich hohen Flächenbellrag 
leisten. 

Teil 2 Landesweit einheitliche, verbindliche Kriterien 

Fiir die Festlegung 11011 Wmdenerg,egebieten an Land 1n Meck
lenburg-Vorpommern gelten landesweit die nachfolgenden Kri
terien. 

Kriterien für Ausschlussgebiete {Ausschlusskriterien) 

In den nachfolgend aufgeführten Ausschlussgebieten dürfen 
Windenergiegebiete nicht festgelegt werden. 

Siedlungsabstand 

1.1 1 000 'Vlctcr Abstand zu Bereichen gemäß §§ 30 und 34 
de� Baugesetzbuches mit Wohn-, Erholungs-, Touris
mus- und Gesundheitsfunktion 

Bei der Fesdegung von Windenergiegebieten ist zu Gebäu
den mit Wohnnutzung m Siedlungsbereichen mit Wohn
und Erholungsfunktion, die baup!anungsrechtlich nach 
§§ 30 oder 34 des Baugesetzbuches als Tnnenbereicl, ein
zustufen sind, ein Abstand von 1 000 Meter einzuhalien 
Denn der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien kann 
nur gelingen, wenn die Akzeptanz in der Bevölkerung ge
wahr! bleibt. 

Die besonders sensiblen Nutzungen in Bereichen mit Er
holungs-, Tourismus- und Gesundheitsfunktion erfordern 
unter den vorgenannten Aspekten ebenfalls einen Schutz
abstand von 1 000 Meter. 

1.2 800 m Abstand zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen 
im Außenbereich 
(§ 35 des Baugesetzbuches)

Im Außenbereich sind Windenergieanlagen aufgrund § 35 
Absatz I Nummer 5 des Baugesetzbuches privilegiert. Zu
lässige 'Jutzungen sind grundsätzlich untereinander zu to
lerieren. Dieser Tatsache wird dadurch Rechnung getragen, 
dass der vorsorgeoriemierte Mindestabstand zur Wohnnut
zung hier auf 800 Meter festgcsem wird. 

2 '.'latur- und Landschaftsschutz, Wald, :\-loorschutz 

2.1 Naturschutzgebiete, Nationalparke 

Naturschutzgebiete sind nach§ 23 des Bundesnaturschutz
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBI. l S. 2542j, das zulem 
durch Anikel I des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGB!. l 
S. 1362, 1436) geändcn worden ist, rechtsverbindlich fe.1-
gesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Na
tur und Landschaft erforderlich ist. Die Gebiete sollen sich 
mögllchst frei von menschlichen Einflüssen enrw,clceln. Sie 
gehören - neben den Nationalparl<en - zu den strengsten 
Schutzgebietskategorien des Natur- und Landschafts;chut
zes. Gemäß � 2.3 Absatz 2 Satz I des Bundesnaturschutz
geset;,:es sind all� Handlungen, die zu e111er Zerstörung, Be-

;ichädigung oder Veränderung des Naturschutzgeb1ds oder 
seiner Bestandteile führen kcinnen, verboten Aufg1und des 
hiermit normierten absoluten Veränderungsverbots sind 
diese auch für die Windenergienutzung ausgeschlossen und 
in der rolge nicht Gegenstand der Festlegung von Wind
energiegebieten. 

Nationalparke sind rechtsverbindlich festgesetzte. einheit
lich zu schützende groflräum1ge, weitgel1end unze1scl1mtte
ne Gebiete von besonderer Eigenart, die in einem überwie
genden Teil die Voraussetzungen eines Naturschu1zgebiets 
erfüllen und sich in einem überwiegenden Teil in einem 
vom Menschen nicht oder wenig beeinfluss1en Zustand be
finden(� 24 Absatz l des Bundesnamrschutzgesetzes). Sie 
sind gemäß § 24 Absatz 3 des Bundesnarurschu12gese1zes 
w,e Naturschuizgebiete zu schützen. Die Na1ionalparkver
ordnungen der drei Nationalparkc Vorpommersche Bod
denlandschaft, Jasmund und Müritz sehen jeweils absolute 
Verbote der Errichrung baulicher Anlagen vor. 

2.2 Biosphärenreservatc 

Biosphären reservate dienen dem großräumigen Schutz von 
Natur-und Kulturland schaften 1111t hohem Narurschutzwert 
und der Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung der 
darin historisch gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt 
l§ 25 Absatz I des BundesnaturschutzgesetzesJ. Sie glie
dern sich gemäß § 25 Absatz 3 des Bundesnarurschutzge
setzes in Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen, die emcm 
abgesruften Schutz unterliegen. Das Bundesnaturschutzge
setz enthält keine Regelungen, wie der abgestuf\e Schutz in 
den Biosphärenreservaten gestaltet werden soll. 

Für die drei UNESCO-Bwsphärenreservate Südost-Rü• 
gen, Schaalsee und Flusslandschaft Elbe in Mecklen
burg-Vorpommern sehen die landesrechtl1chen Gesetze 
und Verordnungen zur Festseizung der Biosphärenreser
vate unterschiedliche Beschränkungen vor. Während rtir 
die Kern- und Pflegezonen in allen drei Biosphärengebie
ten absolute Bauverbote bestehen, sieht das B,osphären
reservar-Elbe-Gesetz vom 15. Januar 2015 GVOBI. M-V 
S. 30) ausdrücklich die Möglichkeit einer Ausnahmeertei
lung durch die zus,ändige Naturschutzbehörde vor. Aus 
Vorsorge- und Vereinheitlichungsgriinden werden jedoch 
landeswei1 auch die Entwicklungszonen von Biosphären
reservaten von der Festlegung von Windenergiegebieten 
ausgeschlossen. 

2.3 Waldgebiete mit hoher bis herausragender Bedcurung 
der Schutz- und Erholungsfunktion und zusammen
hängende Waldgebiete mit einer Größe ab 500 Hektar, 
Waldkompensationspools und r:.umrclcV2nle Flächen 
für Ersatzaufforstungen 

Der Wald erfüllt bedeutende Nutz-, Schutz- und Erho
lungsfunktionen und 1st deshalb zu erhalten und zu meh
ren (s I Nununcr l des Bundeswaldgesetzes, § 1 Absatz 2 
des Landcswaldgt:setzcs Mecklenburg-Yo1pom1ne111). Die 
Verordnung zur Bewertung von Waldfunktionen bei Wald· 
umwandlung und Waldkompensationsmal\nahmen im 
Land Mecklenburg-Vorpommern (Waldfunktionenbewer
tungsverordnung vom 17. Dezember 202 l [GVOBI. M-V 
S. l 808j) ordnet den Wäldern des Landes hinsichtlich ihrer 
Waldfunktionen gemäß § 1 Absatz 2 des Landeswaldgeset-
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zes 1eweds runf Kategoi ,en nach festgelegten Kntenen zu 
Die Grundlage für die Bewertung der Waldfunktionen 1st 
flächendeckend vorhanden und aktuell rn1 Forsr-Gcoinfor
mationssystem /Forst-G{S GAl<\-MV) durch die Forstbe
hörden abrufbar 

Auf dieser Bewerrungsgrundlage wird Wald mit hoher bis 
herausragender-Bedeutung (Kategorien 3 bis 5) der Schutz
und Erholungsfunktion von der Festlegung von Windener· 
giegebieten au,gescl1lossen. Darüber hinaus dürfen zusam
menhängende Waldgebiete mit einer Größe ab 500 Hektar 
sowie für den Ausgleich nachteiliger Folgen einer Wald
umwandlung festgesetzte Waldkompensationspools und 
ErsatzaufforstungsRächen nicht mir Windenergiegebieten 
überplan1 werden. Auf diese Weise wird gewährleisre1, 
dass Waidgebiete mit hoher ökologischer Wertigkeit, mit 
besonderen Schutzfunktionen odei· mit hoher Bedeutung 
für die Erholung weiterhin uneingeschränkt von der Wind
energienurzung freigehalten und in Hinblick auf tlen Schurz 
vor Waldbrand und weneren negativen Auswirkungen von 
Windenergieanlagen auf Waldflachen gesichert werden. 

Aufgrnnd ihrer Flächenwirkung erfüllen größere Wald
gebiete (ab 500 Hektar zusammenhängender Waldftache) 
im besonderen Maße wichtige Ökosystemleistungen. Da;ru 
zählen beispielsweise die Sicherung von Biodiversitat, die 
Bereitstellung von Lebensraum unter anderem fiir Säuge
tierarten mit großen Raumnutzungsansp11ichen, die Erhal
tung von eirägenden Landschaftssrrukruren sowie Klima
schurzwirkungen durch Regulanon des Regionalklimas 
und tles Landscha�swasserhaushaltcs sowie der Kohlen
stoffspeicherung. 
Im Bereich dieser großen zusammenhängenden Waldge
biete der Kategorien l und 2 der Schutz- und Erholungs
funktion können Windenergieanlagen bis an den Waldrand 
errichtet werden, sodass die Rotoren bis 120 m über den 
Wald streichen können. 

Waldgebiete außerhalb der vorgenannten Räume sind dem
gegenüber für die Festlegung von Windenergiegebieten 
nichl ausgeschlossen. Bevorzugt ist dabei die Erweiterung 
bestehender Wimlenergiegebiete m,t bereils vorhandener 
Erschließung (Wegetrasse, Leirungsrrasse) m Betracht zu 
ziehen. 

2.4 Gesct-;:lich geschützte Biotope mit einer Größe ab S Hektar 

Gesetzlich geschtime Biotope unterliegen aufgrund ihrer 
erheblichen narurschutzfachlichen Bedeurung für den öko
logischen Hausl1alt des Jeweiligen Gebiets einem umfassen
den naturschutzrechtlichen Schutz. Gemäß § 3 0 Absatz 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes besteht ein Zerstörungs
und Beeinträchtigungsverbot, welches durch § 20 Ab
satz I des Narurschutzausführungsgesetzes l\ilecklenburg
Vorpommem ergänzt und konkretisiert wird. Dies schließt 
jedoch eine Überplanung ,on kleinfüichigeu Bereichen 
(< S Hektar) durch ein Windenergiegebiet nicht aus. Die 
Vereinbarkeit mit den geschützten Bereichen isl dann im 
Wege der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung über 
eine entsprechende Standonwahl, Ausgleichsmaßnahmen 
und so weiter sicherzustellen. Auf die gesetzhch geschütz• 
ten Biotope ist be;eits in der Begnindung zw· Regionalpla
nung geeignet hinzuweisen. 

2.5 Europäische Vogelschutzgebiete 

Europä,sche Vogelschutzgebiete (Special Protect,on <\reas) 
sind nach der Richtlinie 2009'147iEG des Europaischen 
Parlaments und des Rates vom 30 'ovember 2009 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (AB! L 20 
vom 26. ! .2020. S. 7). die ziJlem durch die Verordnung 
(El.12019/!0IO (ABI. L !70 vom 25.6.2019, S. !15) ge
ändert worden ist (11acbfolgend EC-Vogelschurzrichtlinie 
genannt), nach europaweiten einheitlichen Standards aus
gewählte und unter Schurz gestellte Gebiete mi, heraus
ragender Bedeutung für den Vogelscl1utz. Sie sind. wie 
Flora-Fauna-Habitat-Geb1etc, em Teil des europäischen 
Schutzgebietssystems Natura 2000. 

Die Auswahl der Vogelschutzgebiete erfolgt fur die be
sonders bedrohten Vogelarten des Anhangs I der EU
Vogelschutzrichtlinie. Nach Anikel 4 Absatz I der EU
Vogelschu1zrichtlinie sind die „zahlen- und flächenmäßig 
geeignetsten Gebiete" zu Schutzgebieten zu erklaren. 

Die rechtliche Vollzugskompetenz für die Auswahl, Ab
grenzung und Meldung von Vogclschurzgebieten hegt 
in Deutschland bei den Bundeslandem. Von Mecklen
burg-Vorpommern wurden bisher 61 Vogelschutzgebiete an 
die EU-Kommission gemeldet. Mit der Natura 2000-Ge
biete-Landesveroi·dnung vom 12. Juli 2011 (GVOBI. M-V 
S. 462), die zuletzt durch Artikel l der Verordnung vom 
5. Juli 2021 (GVOBI. M-V S. 1081) geändert worden ist, 
werden die Gebiete in nationales Recht umgesem. 

Auf der weit überwiegenden Fläche der Vogelschutzgebie
te in Mecklenburg-Vorpommern würde, aufgrund des Vor
kommens kollisionsgefährdeter Vogelarten, die Errichrung 
von Windenergieanlagen mir sehr hoher Wahrscheinlich
keit zu einer erheblichen Beeiuträchtigung dieser, in den 
Jeweiligen Erhaltungszielen genannten Vogelarten, und 
somit zu einer Unzulässigkeit des Vorhabens führen. EU
Vogelschutzgebiete sind auch fiir die Wiederherstellung 
eines günstigen Erhalrungszus1andes der Vogelarten, die 
aktuell gefährdet sind, von herausragender Bedeutung 
EU-Vogelschutzgebiete sind daher von der Planung von 
Windenergiegebieten freizuhalten. 

2.6 Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege 

In den Vorranggebieten Naturschutz und Landschaftspflege 
isr gemäß Kapitel 6. 1 Absatz 6 der Anlage „Landesraum
entwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern'· der 
Landesverordnung über das Landesraumentw1cklungspro
gramm vom 27. Mai 2016 (GVOBI. M-V S 322,872) dem
Narurschutz und der Landschaftspflege Vorrang vor ande
ren raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen einzuräumen. 

2.7 Tiefgründige Moore mit einer Größe ab 5 Hektar 

Kohlenstoftre1che Böden, insbesondere Moore, haben eine 
hohe Klimarelevanz. Je liefgründiger ein Moor ist, desto 
höher ist dabei die vlenge der im Boden gebundenen Treib
hausgase. 

Bauliche En1gnffe, wie die Emclmmg von W1ndenerg1e
anlagen, schädigen die Moorböden und setzen dabei kh
ma,d,ädliche Gase frei. lnsbesondert tiefgründige Moore 



1no c\mtsblall ftir vkcklenburg-vorpommem 2023 

müssen daile, besonders 5eschüc,t und von der Bebauung 
rr11 W1ndcnerg1eanlager. ausgenommen werden 

.\b einem vloorkörper von 1 20 vlctcr T1ete werden \11oore 
den t1efgrtind1gen Mooren zugeordnet Moore 1ml einem 
Moorkörper at, einer Mächt1gke1t von ! ,20 Meter und emer 
Größe von 5 oder mehr Hektar sind daher von der Planung 
von Windenergieanlagen freizuhalten 

3 Artenschutz 

3.1 ·'liihbereiche der ko!Hsionsgtfihrdcten Brurvogelarten 

Die fcs,gelegcen Nahbereiche der kollisionsgelahrdeten 
Bru1vogela1·tcn gemäß ..\n\age 1 Abschnitt I des Bundes
naturschuc:zgeset2es sind sowell hierfür den Regionalen 
Planungsverbänden aktuelle Angaben zu einem von diesen 4.2 
Jeweils zu benennenden Termin (Stichtag) bereitgestellt 
werden - von der Festlegung von W1ndenergiegebiecen 
freizuhallen. Für diese gehl der Bundesgese,zgeber von be
sonders hohen vorliegenden Risiken aus und hat besonders 
hohe Anforderungen hinsichc!ich der Gewiihrleisrung von 
Schu1zerfordem1ssen fomiuliert M,t der Festlegung wer-
den neue bundesgesetzliche Scandardisierungen durch das 
Vierte Geselz z-ur Andel'\ing des Bundesnarurschutzgeset-
zes vom 20 Jul, 2022 (BGBI I S 1362. 1436) umgesetzt 

3.2 Zentraler Prüfbereich des Schreiadlers 

Fur den Schreiadler isc der zenlrale Prufbereich gemaß An
lage i Abschnitt I des Bundesnarurschutzgesetzes von der 
Festlegung von W1ndenerg1egeb1e1en freizuhalten, soweit 
hierfür den Regionalen Planungsverbänden aktuelle Anga-
ben zu eine1n von diesen jeweils zu benennenden Te1111in 4-3 
(Stichtag) bereitgestellt werden. Von den kollisionsgef.ihr-
deten Brutvogelarten, für die landesweite Daten vorliegen, 
handele es sich bei der Are Schreiadler um die Art mll der 
höchsten Gefiihrdungskategone gemäß Roter L1s1e Meck
lenburg-Vof'l)ommem und Roter L1s1e Deutschlands Die 
'\rc 1st für Mecklenburg-Vo1-pommem und auch bundesweic 
in die Ka1egorie 1 (Vom Aussterben bedroht) eingestuft. 
Auch muss eine weitere Verschlechterung des Erhahungs
zuscandes der Populauon dieser Art prognost121ert werden. 
Neben dem signifikant erhöhten Tötungs- und Verlerzungs
nsiko, von dessen Vorliegen auch für den zennalen Prut� 
bereich auszugehen ist, gilt die Art Schreiadler auch als 
besonders störungsempfindiich. Vor den genannten Hin
tergründen ergibt sich für diese Are ein besonders hoher s 
Raumwiderstand. 

4 Wasser 

4.1 Binnengewässer aller Ordnungen 

Seen und flie13gewässer sind von der Festlegung von 
Windenergiegebieten freizuhalten. Der Bau von Windener
gieanlagen in Gewässern würde bereits in der Bauphase 
erhebliche, über die normalerweise für Windenergieanla
gen an Land typischen Wirkungen hinausgehende negative 
Umweltwirkungen verursachen (zum B�1spiel stoffliche 
Eintrage in Gewässer, Veränderung von Strömungsverhälc
n,s;cn). 
Der Ausschluss wnfasst darüber hinaus die Gewasserent
wicklungskonidore_ Diese sind in �, ster Linie zur Errei-

5.1 

chung des gulcn ökologischen Zuscandes bzw des guccn 
ökologischen Po1enz1ales gcmaß der Wassenahmenr1cht
l1n,e erforderlich und dienen auch dazu Gewässern an
gemessenen Raum zu geben um sich mll Bettbrene und 
Laufknimmung an mögliche Hochwasser anpassen zu 
kennen_ 
Die '\usweisung eines Gewässerentwicklungsraums ,n 
emem Maßnahmenprogramm oder Bcwirtschaftungsplan 
wird mit der Veröffentlichung nach � l 30a Absatz 4 Lan
deswdssergeselz für alle Behörden verbin<llich 
Da der für die Errichtung von Windenergieanlagen genut2-
1e Raum dem Gewässer nichl mehr für seine Entwicklung 
zur Veiftigung stünde. sin<l Gewässerentwicklungskorri
dore von der Fes,legung von Windenergiegebieten auszu
nehmen. 

Zu sichernde Überschwemmungsgebiete einschließlich 
Hochwasser- und Küstenschutzanlagen mit den beider• 
seitigen Schutzstreifen 

ln t.:berschwemniungsgebiecen, die von Hochwasser mit 
einer mitlleren Wahrscheinlichkeit nach der Hochwasser
gefahrenkane des Landesamts für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie M-V betroffen sind, ist die Errichrung von 

Windenergieanlagen ausgeschlossen. Diese Gebiete <l1e11en 
unmittelbar dem Hochwasserschutz und der Abwehr von 
StunnAu1en und sind für den Schulz von Leben und Ge
sundl1eit sowie von erheblichen Sachwenen n. sichem So
weit raumbedeutsame Planungen, Maßnahmen, Vorhaben. 
Funktionen und Nutzungen ,n diesen Geb1e1en d,e Belange 
des Hochwasse1·schutzes beeinträchtigen, sind diese auszu
schließen. 

lnnere Schutzzonen (Zonen I und II) von Tr inkwasser
schutzgebielen und Vorranggebiete Trinkwasser 

Die Gnmdwasscrvurkommen sollen als natürliche L cbcns
grundlage zur bedarfsgerechten und st abilen Versorgung 
der Bevölkerung und der Wirlschafl mit qualitatsgerech
tem Trink- und Brauchwasser nachhaltig gesichert wer 
den. Aufgrund des Vorsorgeprinzips isc die Errichtung von 
Windenerg,eanlagen im Fassungsbereich und ,n der enge
ren Schutzzone (Zonen I und Tl) von Tnnkwasserschut.z
gebieten, in den laut Regionalen Raumentwicklungspro
grammen festgelegten Vorranggebieten Trinkwasser, nichr 
zulässig. 

Infrastruktur 

Militärische Liegenschaften und Anl�gen einschließlich 
ihrer Schutzbereiche 

:vtilitärisch genutzte Licgi:nschaf\cn der Bundeswehr kön
nen nichc för den Betrieb von Windkraftanlagen ger.utzc 
werden (stehen für eine Planung nicht zur Verfügung), 
wenn sie insbesondere aus Gründen der Landesver:eidi
gung für andere dienstliche Zwecke der Bundeswehr be
nöt,gt werden. 

Schutzbereiche dienen gemaß § 1 Absa,z 2 des Schutzbe
reichgesetzcs dem Schutz und der Erhaltung der Wirksam
keit von Vcrte1digungsanlagen. 
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5.2 Flugplätze (Flughäfen und Landeplätze, einschließlich 
Bauschutzbereich e) 

Flugplätze im Sinne von § 6 Absatz i des Luftverkehrs
gesetzes dienen mit der ihnen dafür originär zur Verfügung 
stehenden Flache einem bestimmten Zweck und �t�hen da
mit einer Windenerg1enut7.1..1ng nicht zur Verfilgung. Auch 
sind die Bauschutzbereiche der Flugplätze nach § 12 und 
� ! 7 LuftVG von der Windenergie11urzung ausgeschlossen. 
Die Bauschutzbereiche dienen der Sicherheit des Luftver
kehrs. 

5.3 Wetterradar und Windprofiler einschließlich Schutzab
stand 5 Kilometer 

Zur Venne1dung von Störungen des Wenerradars, welche 
die Qualität der Wettervorhersagen negativ beeinflussen 
können, wird im Zuge des Planungsermessens ein Schutz
abstand von 5 Kilometer angesetzt. 

Windenergieanlagen können substanziellen Datenverlust 
durch Reflexionen, Abschaltung und Fehlechos an Wind
profi lern verursachen und Störungen hervon11fen, die die 
Funktionsfähigkeit des Windprofilers spürbar negativ be
einflussen. Daher wird im Zuge des Planungsern1e ssens ern 
Schutzabstand von 5 Kilometer angesetzt. 

5.4 Vorranggebiete Rohstoffsicherung 

Vorranggebiete Rohstotfsicherung sind von Wrndenergic
nutzung freizuhalten. Die oberflachennahen standortgebun
denen Rohstoffe wie Sand, Kies und Ton sind zur Deckung 
des langfrisiigen Bedarfes für die Rohstoffversorgung der 
Wirtschaft zu sichern. Zudem zeichnen sich die festgeleg
ten Vo1Tanggebiete Rohstotfs1cherung durch eine Siche
rungswürdigkeitsklasse I nach der Karte obedlächennaher 
Rohstoffe M-V im Maßstab 1 50.000 mit bereits berg
rechtlich genehmigten Rahmenbetriebsplänen aus und sind 
somit von erheblicher Bedeutung für die wirtschaftliche 
Entwicklung der Region. 

Bereit s abgebaute Flächen innerhalb der Von,mggeb1ete 
für die Rohstoifsichenmg bieten sich für die Nutzung der 
Windenenergie grundsätzlich an, sowei t nichr anderweitige 
Nachnutzungspläne entgegenstehen. 

lJ i\bwägungskriterien 

Bei der Anwendung der Abwägungskrnerien 1st § 2 des Erneu
erbare-Energien-Gesetzes zugrunde zu legen. der vorsieht, dass 
die Nutzung erneuerbare,· Energien im übem1genden öffentlichen 
lmeresse liege und der öffentlichen Sicherheit dient. Die Rege

lung enthält eine aus Artikel 20a des Grundgesetzes aogeleitete 
gesetzgeberische Wertungsentscheidung, nach der die erneuerba
ren Energien und der damit verfolgte Klimaschutz von vornherein 
mit einem besonders hohen Gewicht in Abwägungsentscheidun
gen einzustellen sind. § 2 des Erneue rbare-Energien-Gesetzes 
kommt als ennessenslenkendc Vorschrift immer dann zum Tra
gen, wenn die gesetzlichen Vorgaben wertungsoffene Entschei
dungssp idräume enthalten, insbe sondere, wenn Entscheidungen 
vom Vorliegen von „öffentlichen lmeressen'- oder dem „Wohl der 
Aligemeinlleit" abhangig gemacht oder Planungs-, Abwägungs
und Ermessensspielräume be·stehen Ein erhöhtes Beg1iindungs
cr1·ordem1s besteh\ bei der Entscheidung tiber die Abwägungs-

kntenen, wenn nämlich 1111 Ausnahmefall ande1·en Schutzgütern 
Vorrang vor der Verwirklichung von 6-nlagen zur Erzeugung er
neuerbarer Energien eingeräumt werden soll. Die Abwiigungsent
schcidung ist ausführlich darzulegen Um auch für diese Kmerien 
eine landese,nheniiche Vorgehensweise sicherzustellen, werden 
Ausführungshinweise in Fo1n1 von Erganzungen und Präzisienrn
gen hinsichtlich der Methodik vorbehalten. 

Die VeroJfentlicllung der Abwagungskrirenen einschließlich der 
Ausiührungshinweise erlo!gt gesondert 

Teil 3 Schlussbestimmungen 

Übergangsregelung 

laufende Planungsverfahren können nach der Überleitungsvor
schrift des § 245e des Baugesetzbuchs bis zum I. Februar 2024 
abgeschlossen werden. Dabei ist � 2 des Erneuerbare-Ener
gien-Gesetzes zu beachten 

II Evaluierung und Zielerreichung 

2 

Die Verwaltungsvorschrift wird regelmäßig evaluiert und 
entsprechend den Ergebnissen der Evaluiemng fortge
schrieben. Erstmalig im ersten Quartal 2025. 

Die Verwalrungsvorschrin is! unverzüglich anzupassen, 
wenn und soweit dies zur Umseczung der bundesgesetzli
chen Bedarfsvorgaben zu Flachcnbe1tragswerten für Wind
energie an Land erforderlich ist 

III Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veröffendi
chung 111 Krall Gle1chze1t1g tritt die Anlage 3 der Richtlinie zum 
Zwecke der Neuaufstellung, Anderung und Ergänzung Regiona
ler Raumentwicklungsprogramme für Mecklenburg-Vorpommern 
vom 22. Mai 2012 (unveröffentlicht) außer Kraft. 
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